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- M-V hat starken Nachholbedarf! Viele Bundesländer haben verpflichtende Kinder- und 
Jugendbeteiligung in ihre Landesverfassungen aufgenommen. Positive Beispiele: Schleswig-
Holstein, Brandenburg, Sachsen 

 
5. Welche Optionen bestehen zur konkreten Verbesserung der Rechtsgrundlagen für die 
politische Beteiligung junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern?  

- Kinder- und Jugendbeteiligung in der Kommunalverfassung verankern 
- Jugendmitwirkungsgesetz MV entwickeln 

 
6. Welche Chancen birgt ein Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetz?  

- Klarer verpflichtender Auftrag (u. Selbstverpflichtung) zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen im Land und in den Kommunen (in der Folge: Politische Leitlinien, Konzepte, 
Qualitätskriterien 
Rahmenbedingungen 

- Wirkliche Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen jungen Menschen bei der 
Entwicklung des Landes und der Kommunen 

- Schaffung von Verbindlichkeit und klare Regelung von Zuständigkeiten bzw. 
Verantwortlichkeiten zur Umsetzung des Rechtes auf Beteiligung und politische 
Mitbestimmung als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe. 

 
7. Welche Kriterien muss ein Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetz erfüllen, um eine 
möglichst effektive Verbesserung der politischen Beteiligung junger Menschen zu 
ermöglichen?  

- Verpflichtender Charakter 
- klare Regelung von Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten 
- Förderung von Strukturen zur Ermöglichung und Unterstützung im Land  

o -Netzwerk M-  
o  Anerkennung und verlässliche Förderung von  bzw. Institutionen der Bildung 

und Sozialisation (Vereine/Verbände, Jugendringe, Ki./Jgd.-Parlamente  
- Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für gelingende Beteiligung (nachlesbar in div. 

einschlägiger Fachliteratur und auf www.jugendgerecht.de   
o Darunter auch und besonders Ermöglichung von Kompetenzerwerb/-

weiterentwicklung auf Seiten der Verwaltung UND der Jugendlichen und Fachkräfte 
- Prüfverfahren u. Berichtswesen, z.B. Jugendcheck eundliche 

  
- Jugendförder- und Beteiligungsgesetz Berlin kann Orientierung bieten 

https://padlet.com/senbjf/JufoeG_Berlin 
 

Siehe auch 6.  
 
8. Wie ist der Stand der Erarbeitung eines Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetzes für 
Mecklenburg-Vorpommern?  

- Diese Frage richten wir an Landesregierung und Landtag! 
 
9. Wie sollte ein Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetz ausgestaltet sein? Welche 
Strukturen und rechtlichen Regelungen sollte eine Kinder- und Jugendbeteiligung 
umfassen?  

- Vorhandene Erfahrungen nutzen. Beispiele S-H und Brandenburg, ggf. weitere 
- siehe auch Jugendförder- und Beteiligungsgesetz Berlin 

 
10. Bedarf es perspektivisch (weiterer/aktualisierter) gesetzlicher Regelungen, um den 
jugendpolitischen Zielsetzungen zur Beteiligung von jungen Menschen zu genügen? In 
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welchen Lebensbereichen ist die Stärkung bzw. die Schaffung von Mitwirkungsrechten 
von Kindern und Jugendlichen notwendig?  

- Kinder und Jugendliche müssen laut UN-Kinderrechtskonvention (Art. 12) grundsätzlich an 
allen Fragen und Angelegenheiten der politischen Gemeinschaft beteiligt werden. 

- Zunächst brauchen wir ein Jugendmitwirkungsgesetz und dann sollte man prozesshaft 
schauen, ob die getroffenen Regelungen ausreichen oder einer Nachjustierung oder 
Erweiterung bedürfen. 

- Umsetzung SGB VIII Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Sicherstellung Kinderrechte   
insbesondere komplex das Recht auf Beteiligung (aber z.B. auch Ombudsstellen vor Ort) 

- Beteiligung und politische Mitwirkung junger Menschen betrifft grundsätzlich alle 
Lebensbereiche und ist deshalb als Querschnittsaufgabe zu sehen und zu setzen (gesetzliche 
Verankerung, Verordnungen, Dienstanweisungen, z.B. Jugendcheck - insbesondere in den 
Belangen, die Kinder und Jugendliche direkt betreffen: 

o Die Schule sollte als Lern- und Lebensraum funktionieren und Ort gelebter Demokratie 
sein 

o Arbeit, Wohnen, Bildung, Kultur/Jugendkultur, Wohnen/Jugendwohnen 
o Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsfragen  
o Die Corona-Pandemie  (und grundsätzlich Probleme mit Bewegungsmangel, Isolation, 

ungesunder Ernährung u. Übergewicht, Suchtverhalten, psychischen Problemen )- hat 
gezeigt, dass Kinder- und Jugendliche auch in Gesundheitsfragen besser zu beteiligen 
sind 

o  
 
Qualitätskriterien  
 
11. Welche Qualitäts- und welche Erfolgskriterien sind für die politische Beteiligung junger 
Menschen maßgeblich?  
UND 
12. Was sind wesentliche Faktoren, die die Mitwirkung junger Menschen 
fördern/begünstigen?  

- aufrichte Beteiligungsbereitschaft, Agieren auf Augenhöhe,  keine Scheinbeteiligung! 
- Kenntnis/Einfühlungsvermögen in Lebenswelten/Lebenswirklichkeiten junger Menschen 

(Entwicklungsphasen Kindheit und Jugend, Jugendkultur,  
-> Beteiligung an anstehenden Entscheidungen  Kinder und Jugendliche als Expert*innen 
-> Eigene Anliegen/Ideen/Probleme junger Menschen ernst nehmen/gemeinsam angehen 

- rechtzeitige Information und Einbindung 
- zielgruppengerechte Ansprache (Kontext, Alter, Geschlecht, Herkunft, Verfasstheit) 
- zielgruppengerechte Formen und Methoden 
- geeigneter Rahmen und professionelle Begleitung:  geeignete Instrumente, qualifiziertem 

Personal und schlussendlich ausreichender finanzieller Absicherung  
- tatsächliche Wirkung - (Selbst)Wirksamkeitserfahrung  
- wenn immer mehr Kinder- und Jugendliche sich zu Wort melden und eigene Vorhaben 

umsetzen, ist das ein Zeichen für gelingende Beteiligung.  
- Dies kann durch entsprechende Dokumentation und/oder/bzw. durch regelmäßige gründliche 

Evaluierung geschehen. Dazu bedarf es allerdings geeigneter Instrumente, qualifiziertem 
Personal, und ausreichender fin. Mittel.   

- Qualitäts- und Erfolgskriterien nachlesbar in einschlägiger Fachliteratur u. z.B. auf 
www.jugendgerecht.de, sowie 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94118/c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kinderge
rechtes-deutschland-broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf)  

 2020_16Wege_jugendgerechte_Kommunen.pdf   
Gelingensbedingungen für jugendgerechte Kommunen  
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13. Welche Bedingungen fördern bzw. beschränken die Bereitschaft junger Menschen zur 
Mitwirkung?  

- Fördernde Faktoren siehe Frage 13 und 
- 2020_16Wege_jugendgerechte_Kommunen.pdf   

 
 

- Hemmende Faktoren: Unverständnis für Jugendkultur, Bedürfnisse und Rechte der Jugend, 
Unehrlichkeit, Scheinbeteiligung , Festhalten an Machtstrukturen 

- Fehlende oder unzureichende Rahmenbedingungen 
 
14. Welche weiteren Voraussetzungen sind perspektivisch zu schaffen, um die 
Mitwirkungsmöglichkeiten junger Menschen an gesellschaftlichen Prozessen sowohl auf Ebene des 
Landes als auch auf kommunaler Ebene zu sichern?  

- Entwicklung einer partnerschaftlichen Kommunikations- und Beteiligungskultur  
- Netzwerk der Beteiligungsakteure sichtbar machen, weiterentwickeln 
- Einrichtung verpflichtender und funktionierender kommunaler und landesweiter 

Jugendgremien sowie deren regelmäßiger Austausch mit den erwachsenen Äquivalenten  
-> -  

- Implementierung von Verwaltungsverfahren (z.B. bei Planungsprozessen oder Bauvorhaben  
- Anlaufstellen/ Beteiligungsverantwortliche 
- Gute Erfahrungen sichtbar machen 
- Fit für Umgang mit jugendrelevanten Medien  Digitalisierung, digitale Formate anbieten bzw. 

nutzen 
 
15. Welche personellen und materiellen Ressourcen sind für eine erfolgreiche politische 
Beteiligung junger Menschen notwendig?  
UND 
16. Welche personellen und finanziellen Ressourcen benötigt gelingende 
Jugendbeteiligung?  

- Wissens- und Kompetenzzuwachs ALLER (Fortbildung u. Austausch)  einheitliches 
Verständnis von BETEILIGUNG 

- Einrichtung von Kinder- und Jugendbüros in Kommunen und Landkreisen (siehe z.B. Kiel, 
Magdeburg) 

- -Netzwerk M-
Multiplikator*innen vor Ort 

- kostenlose/-günstige Räume 
- flächendeckend Internet, Hard- u- Software in Schule, Verwaltung 
- zeitliche Ressourcen  gute/echte Beteiligung geht nicht schnell, schnell 
- Auf jeden Fall eine ganze Menge! Der genaue Bedarf sollte empirisch und wissenschaftlich 

genauestens bestimmt werden.  
- Eventuell könnte man zur Orientierung ins Nachbarland Schleswig-Holstein  schauen. 
- Kinder- und Jugendbeteiligung ist auch eine Haltungsfrage und nicht alle Maßnahmen 

brauchen zusätzliche Ressourcen, um Beteiligung zu leben. Idee Bereitstellung prozentualer 
Anteile an Finanzen in Bauvorhaben  

 
17. Es gibt nicht das idealtypische Kind oder den*die idealtypische Jugendliche*n. Wie 

wie möglich gedacht und ausgestaltet werden?  
- Inklusion => grundsätzlich gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen (Ggf. angepasste Formen 

und Methoden  wo nötig/sinnvoll)  
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- Zielgruppengerechte Sprache und uneingeschränkte Barrierefreiheit (Barrierefreiheit ist mehr 
  braucht Wissen und 

Ressourcen (pers., . Ansprechpartner könnten hier Kolleg*innen von Kommune 
Inklusiv Rostock sein als auch Behinderten-/Integrations-/Gleichstellungsbeauftragten des 
Landes/der Kommunen, Behindertenvereine und -verbände.  

- Wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, Erfahrungen erheben/bündeln/bereitstellen 
 
18. Wie kann Kinder- und Jugendbeteiligung in einem Flächenland wie Mecklenburg-
Vorpommern gelingen? 

- gute Grundversorgung/-ermöglichung Angebote von mit und für Ki. u. Jgdl. 
- langfristige, verbindliche Förderung des Landes für Kinder- und Jugendbeteiligung 
- Kenntnis- und Kompetenzzuwachs aller sowie Ermöglichung Austausch und Vernetzung 
- Kinder- und Jugendbeteiligung als umfassendes, verpflichtendes Curriculum in verschiedensten 

Ausbildungs- und Studiengängen (Verwalt  
- Kompetenz- - , evtl. 

Gründung einer LAG Kinder- und Jugendbeteiligung M-V  
- Beteiligung in Schule und an Schulen 
- Attraktive Beteiligungsformate (analog und digital) 
- Mobilität und Digitalisierung bis in den kleinsten Winkel ist eine wichtige Voraussetzung! 

 
19. Welcher Strukturen bedarf es allgemein für gelingende Jugendbeteiligung?  

- vorhandene Strukturen auf Landes- und kommunaler Ebene beteiligungsfit machen 
- Angebote der JA/J(Vb)arb., polit. Bildung, Jugendkultur flächendeckend und gut erreichbar. 
- Interessenvertretungen und Jugendgremien/-Beteiligungsformate junger Menschen 

stärken/angemessen fördern 
o Jugendringe als professionelle demokratische Ermöglichungsstrukturen für 

Jugendverbandsarbeit, Jugendpolitik und Jugendbeteiligung auf Landesebene und in 
allen Gebietskörperschaften fördern  

- Fördertöpfe und fachliche Begleitung für eigenständige Kinder- und Jugendprojekte  
- breites - u. Jugendbeteiligungsnetzwerk als Expert*innen-

Regionen MV! 
- Beteiligungsnetzwerk M-V 
- Bsp. Schaubild 1 Beteiligungsnetzwerk HRO (PPP Kinder- und Jugendbeteiligung HRO) 
- Best practise: Initiativgruppe Kinder- und Jugendbeteiligung HRO, Steuerungsgruppe 

Jugendgerechte Kommune HRO 
 
20. Welche Gestaltungsformen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen haben sich 
in der Praxis bewährt?  
Zum Beispiel: 

- Jugendforen, U-18-Wahlen, Jugendräte, 

als Grundprinzip der (sozial-)pädagogischen Arbeit, eigenständige KiJuBe-Projekte, 
ur Streets  , Kinder- und 

Jugendversammlungen in Stadtteilen, Kinder-/Jugendortsbeiräte, Kinderräte in Kitas und 
Grundschulen 

 
21. Was sind Erfolg versprechende Handlungsansätze zur Stärkung der (bereits 
vorhandenen) Kinder- und Jugendpartizipation (Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung)? 

- Beteiligung als Querschnittsaufgabe ressortübergreifend angehen, verbindlich, mit konkreten 
 

- Dialog stets auf Augenhöhe 
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- Prozess- und Ergebnisqualität (nicht allein Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglichen, sondern 
möglichst konkrete, zeitnahe, nachhaltige Ergebnisse anstreben) 

- Fehleroffenheit - Beteiligung als Lernprozess für alle Seiten, Misserfolge gut begleiten  
- Erfolge feiern und sichtbar machen, andere ermutigen  
- Grundsätzlich sollte stets darüber nachgedacht werden, wie auch die nicht üblichen 

Verdächtigen  unter den Jugendlichen wirksam beteiligt werden können! Da bedarf es ganz 
neuer Handlungsansätze. Bis jetzt ist Beteiligung oft eher für einen kleinen Teil der 
Jugendlichen in MV interessant und erreichbar.  

- -prozesse 
in die Breite zu tragen, Multiplikator*innen zu generieren und auch junge Menschen mit bis 
dahin wenig Beteiligungserfahrung zu erreichen 

- 
auf M-V übertragen. HRO war eine der 16 Referenzkommune an den Prozessen beteiligt. 
https://www.jugendgerecht.de/downloads/Ergebnispublikation_EiJP_Webversion.pdf 

 

Beteiligung und Inklusion  
 
22. Welche Möglichkeiten gibt es für junge Menschen mit geistigen/ seelischen/ 
körperlichen Behinderungen, sich in gesellschaftliche Prozesse (Diskurse, (jugend-) 
politische Entscheidungen etc.) einzubringen?  
 

- grundsätzlich alle, unter Berücksichtigung bzw. Überwindung von Einschränkungen, ggf. 
Übersetzungsleistungen erforderlich 

- Ansprechpartner könnten hier Kolleg*innen von Kommune Inklusiv Rostock sein. 
- Ziel muss sein, dass sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung GEMEINSAM 

beteiligen! 
 
23. Welche Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements gibt es in Mecklenburg-
Vorpommern für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen?  
 

- grundsätzlich alle, unter Berücksichtigung bzw. Überwindung von Einschränkungen, ggf. 
Übersetzungsleistungen erforderlich 

- Ansprechpartner könnten hier u.a. Kolleg*innen von Kommune Inklusiv Rostock sein. 
- Ziel muss sein, dass sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung GEMEINSAM 

beteiligen! 
 
24. Welche Zugangswege braucht es, um Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen?  
Uneingeschränkte Barrierefreiheit. Ansprechpartner könnten hier Kolleg*innen von Kommune Inklusiv 
Rostock sein. 
 
25. Inwiefern können digitale Beteiligungsformate Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen die Teilhabe erleichtern?  

- Wenn diese Formate inklusiv programmiert wurden und den Kindern und Jugendlichen 
unterstützende Fachkräfte zur Seite gestellt werden. 

- grundsätzlich alle Formate nutzen, unter Berücksichtigung bzw. Überwindung von 
Einschränkungen, ggf. Übersetzungsleistungen erforderlich 

- Ansprechpartner könnten hier u.a. Kolleg*innen von Kommune Inklusiv Rostock sein. 
- Ziel muss sein, dass sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung GEMEINSAM 

beteiligen! 
 
26. Wie kann ein inklusiver Zugang zu Beteiligungsmöglichkeiten gewährleistet werden?  
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- grundsätzlich alle Zugänge, unter Berücksichtigung bzw. Überwindung von Einschränkungen, 
ggf. Übersetzungsleistungen erforderlich 

- Ansprechpartner könnten hier u.a. Kolleg*innen von Kommune Inklusiv Rostock sein. 
- Ziel muss sein, dass sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung GEMEINSAM 

beteiligen! 
 

Was gibt es?  
 

aktuellen Anlaufpunkte dafür zweckmäßig und vor allem auch ausreichend?  
- Die Beteiligung junger Menschen ist grundsätzlich in allen gesellschaftlichen Bereichen möglich 

und notwendig.  
- junge Menschen grundsätzlich mitdenken und zur Beteiligung einladen  
- Querschnittsaufgabe für ganze Gesellschaft - Ansprechpartner*innen in Politik, Verwaltung, 

Institutionen, Vereine, Bürgerbeteiligungsbeauftragte/-büros mit Kinder- und 
Jugendbeteiligungskompetenz 

- In den Kommunen (Kinder- und Jugendparlamente zumindest in jeder Kreis-, kreisfreien Stadt) 
unterstützt bzw. begleitet von den jeweiligen Verwaltungen (2 Personalstellen ausschließlich 
dafür), nach wie vor, aber mehr NIEDERSCHWELLIG in den Kinder- und Jugendeinrichtungen.  

- Aktuelle Anlaufpunkte sind zweckmäßig, aber bei Weitem nicht ausreichend. 
 
28. Welche Strukturen, Formen und Projekte der politischen Beteiligung junger Menschen 
existieren aktuell in Mecklenburg-Vorpommern? (bitte jeweils mit folgenden Angaben 
versehen: Ort, Träger*in/Veranstalter*in/Initiator*in der Beteiligung, 
Finanzierungsgrundlage, Personalausstattung, Form/konkrete Ausgestaltung der 
Beteiligung, Ziel der Beteiligung, beteiligte Altersgruppe(n), Anzahl bisher beteiligter junger 
Menschen 

- das sollte Gegenstand von Erhebungen vor Ort sein 
- in Rostock derzeit Studie in Vorbereitung, c/o Demokratie leben 
- Beteiligung als Grundprinzip der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (KJSG, Verwaltung, 

 
- Beteiligung an Planungsprozessen (u.a. Stadtentw.planung, Spielplatzplanung, Bauplanung, 

 
- eigenständige Beteiligungsprojekte junger Menschen 
- offene Jugendforen  
- - Kinder- und Jugendgremien 

 
- Kinder- und Jugendbefragungen und Votings 

 
29. Wie hoch ist der Anteil institutionell organisierter Kinder und Jugendlicher (z. B. in 
Kinder-/Jugendparlamenten, (politischen) Jugendinitiativen, Ehrenämtern etc.) in 
Mecklenburg-Vorpommern? Wie hoch ist der Anteil derjenigen Kinder und Jugendlichen, 
die neben dem Schulbesuch nirgendwo eingebunden sind?  
 

- Keine konkreten Zahlen verfügbar, müsste breit recherchiert bzw. erhoben werden. 
- aus dem Jahr 

2019?). Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen destruktiv gewirkt  
Wiederbelebung/Stärkung und Neu-Initiierung vonnöten. 

 
Maßnahmen des Landes  
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30. Wie kann eine Motivation zur Beteiligung bei jungen Menschen erfolgen und welche 
Voraussetzungen müssen dafür seitens der Landesregierung/ Enquete-Kommission 
geschaffen werden?  
 

- Verpflichtende Gesetzliche Verankerung, konsequente Umsetzung/Durchsetzung 
- 

Kommunen M-V 
- Eigene Themen, Anliegen und Vorhaben der jungen Menschen unterstützen und zum Erfolg 

verhelfen 
- Beteiligungsbereitschaft authentisch signalisieren UND konkret proaktiv und jugendgerecht 

anbieten  
- Entscheidungsspielräume abgeben  Vorschläge ernsthaft aufnehmen/prüfen und 

übertragene, getroffene Entscheidungen akzeptieren  auch wenn sie nicht den Vorstellungen 
der Erwachsenen entsprechen bzw. unbequem sind 

-  
- stets ermutigende Rückmeldungen geben 
- Mitwirkung als Bereicherung und gemeinsamen Lernprozess sehen 
- Expertenwissen und Engagement der jungen Menschen generieren und würdigen 
-  
- Ehrenamt wirksam anerkennen und fördern - JuLeiCa attraktiv untersetzen 
- Innovation und attraktive Beteiligungsformate ermöglichen/fördern/praktizieren/sichtbar 

machen 
 
Beteiligung auch niederschwellig ausrichten! Beteiligung muss auch nicht immer politisch orientiert 
sein!  
 
31. Welche Maßnahmen wurden in den Jahren seit 2006 seitens der Landesregierung 
ergriffen, um die politische Beteiligung junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu 
befördern? 

- Das KiFöG M-V fördert die JH-Strukturen und -Angebote 
- Der Landesjugendplan fördert die Jugend-verbands-arbeit im Land (Jugendverbände sind 

wichtige Orte der Selbsterfahrung, Selbstorganisation, Sozialisation und der Demokratie!) und 
im Förderbereich 2 Vorhaben zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. 

- - -V (Vormals Kinder- und 
Jugendbeteiligungswerkstatt) wird gefördert und stärkt die Beteiligungsprozesse auf 
Landesebene und vor Ort 

- Die LzpB fördert die politische Bildung 
-  
- Die Enquetekommission wurde eingerichtet 

 
32. Welche Unterstützung und fachliche Begleitung von Kinder- und Jugendbeteiligung ist 
auf Landesseite nötig?  
 

- -V ist als oberste 
Landesjugendbehörde verpflichtet, die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und freien 

(https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Familie/Kinder-und-Jugend/) Hier braucht es kompetente 
Ansprechpartner/Verantwortlichkeiten für das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. 

- Gesetz und Konzept Kinder- und Jugendbeteiligung M-V als Grundlage 
- ein starkes Landesjugendamt M-V, das die Interessen und Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen 

und Familien im eigenen Ressort und ressortübergreifend durchsetzt  und als kompetentes 
Fachamt von der Landesregierung wahrgenommen wird 
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- Fortbildung, Fachtage Konferenzeng und Erfahrungsaustausch konsequent betreiben 
- Verantwortlichkeiten/Ansprechpartner*innen für Kinder- und Jugendbeteiligung in allen 

Ressorts 
- Einrichten einer Koordinierungsstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung als Zusatz zu den 

bereits existierenden Strukturen 
- enge jugendpolitische Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring M-V und anderen 

Interessenvertretungen für Kinder, Jugend und Familien 
- Berichtswesen, Jugendcheck, Evaluierung 

 
33. Mit welchen Argumenten kann die Akzeptanz der stärkeren Einbindung von 
Jugendlichen gesteigert werden? Welche Hürden gibt es z. B. im Vereinsrecht bei 
Haftungsfragen? 

- Demokratie lebt vom Mitmachen  und also davon, dass alle Teile der Gesellschaft sich ernst 
genommen sehen und aktiv einbringen können 

- Die jungen Menschen bilden etwa ein Viertel der Gesellschaft und haben berechtigte 
Bedürfnisse und Interessen  Generationengerechtigkeit leben! 

- Die Entwicklungsphase Jugend braucht Raum zur Selbsterfahrung und -entfaltung, 
Möglichkeiten der Bildung und Sozialisation, Anerkennung und Einbindung 

- Junge Menschen  
o haben frische, innovative Ideen und Lösungsstrategien für die Fragen unserer Zeit, von 

denen alle Teile der Gesellschaft profitieren können 
o sie sind Expert*innen ihrer Lebenswelten, diese Expertise gilt es zu nutzen 

- Junge Menschen mit Beteiligungserfahrung sind auch später im Leben bereit, gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen und sind weniger gefährdet gegenüber Populismus und 
antidemokratische Einflüsse 

- Wer dem Fachkräftemangel wirksam entgegenwirken will, der muss die Potenziale der jungen 
Menschen fördern. Nur wer sich in der Heimatregion willkommen und gut eingebunden sieht, 
wird seine Zukunft im Land (und in der Fläche) sehen. 
 

- Eine gute Vereinshaftpflichtversicherung deckt ehrenamtliches Engagement junger Menschen 
mit ab 

- Durch die Empfehlung/Vermittlung von Partnervereinen als Träger können Kinder- und 
Jugendinitiativen eine juristische Person an die Hand bekommen, die sie bei Antrags- und 
Finanzangelegenheiten unterstützen können 

 
34. Wie sind die bisher bestehenden Formate der Beteiligung junger Menschen in 
Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich und im Vergleich zu anderen Bundesländern zu 
bewerten?  

- M-V hat sehr gute Formate entwickelt bzw. aufzuweisen, z.B.: 
o Eigenständige Interessenvertretungen, Jugendinitiativen und Projekte (Schülerräte, 

Stud.räte, Kinderortsbeiräte, Kinderstadt, Jugendräte, Jugendparlamente, FFF  
o  ,  
o -  kreativer Dialog zw.  

Jugendlichen u. Entscheidungsträgern Politik u. Verw. 
o und Jugendsprechstunden im Jugendhilfeausschuss 
o Beteilig. an Stadtplang., Bauplang./Spielplatzplang., Kinderortsbegehung, Foto-Rally 
o Jugendforen, Jugendkonferenzen, Jugendcamps 
o Jugend-/, Bürgermedien (LOHRO, ROK-  zu 

Schülerrechten) 
o Formate zur Wahl  

  Planspiel zur Wahl 
 U-18  Die Wahl für Ki.u. Jgdl. 
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Juniorwahl
 Jugendwahlforen 
 Interaktive TV- und Radiosendungen (LOHRO, ROK-TV, EIZ) 

o   
o ür 

Schulalltag Queerer Menschen 
o Auch gelebte (alternative) Jugendkultur ist authentisches Sprachrohr für die Anliegen 

junger Menschen 
o aum 
o Neue digitale Formate werden erprobt, genutzt und entwickelt, z.B. 

 Beteiligung an IDAHOBIT-21 gegen Homo-, Bi-, Inter*- , Trans*, und A*-
Feindlichkeit (c/o Rat und Tat e.V. u.a.) 

 Stock-Motion-Video zu Fördermöglichkeiten (Jugendforum HRO) 
- Es gibt trotzdem und wenig praktizierte Beteiligung und großes Entwicklungspotenzial 

(qualitativ und quantitativ)!  Die großen Chancen und Effekte/Nutzen von Kinder- und 
Jugendbeteiligung werden vielerorts (noch) nicht gesehen  insbesondere mangelt es oft an 
politischem Willen und an der Bereitstellung der nötigen Rahmenbedingungen und 
Ressourcen!  
 

- Schaut nach Schleswig-Holstein (z.B. Kiel  zwei fest angestellte Fachleute mit Vollstelle 
kümmern sich ausschließlich um den Stadt-Jugendrat) 

 
Zugang und Motivation für gesellschaftliches Engagement  
 
35. Werden unsere Kinder frühzeitig mit gesellschaftlichem Engagement vertraut 
gemacht?  

- Dies geschieht vor allem durch frühe Selbstwirksamkeitserfahrung - frühes Miterleben und 
Einbinden, durch Anerkennung von Mithilfe und Engagement 

o In der Familie  
o Über vertraute Persone 
o (mehr oder weniger prominente) Vorbilder  
o Mitwirkung im Verein, Jugendgruppe, Jugendverein/-verband, Gemeinde 

- Nur teilweise und auf jeden Fall zu wenig in Kita und Schule (Beteiligen an Pflanzaktionen, 

 
 
36. Welche Wege braucht es, um junge Menschen über Mitbestimmungsrechte 
aufzuklären?  

- zuallererst müssen Erwachsene das Wissen über Mitbestimmungsrechte junger Menschen 
erwerben, damit sie dieses auch weitergeben können 

- Persönliche, analoge und digitale Information und Beratung zum Recht auf Beteiligung und 
Mitbestimmung überall, wo junge Menschen sind:  

- Angebote der Familienberatung/-bildung,  
-  
- Interessenvertretungen (Schüler- u. Stud.vertretungen, DKHW, Kindervereinigung, 

Jugendringe, RFZ, Vereine und Verbände) 
- Breite Öffentlichkeitsarbeit 

 
37. Ist durch das ehrenamtliche Engagement (z. B. im Sportverein, bei der Feuerwehr) von 
jungen Menschen automatisch ihre demokratische Teilhabe an gesellschaftlichen 
Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen sichergestellt?  
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- Nein ehrenamtliches Engagement ist interessenbezogene Orientierung und Betätigung (u.U. 
auf das Gemeinwohl bezogen) und keine demokratische Teilhabe! Selbst 
beteiligungsorientierte Strukturen bei der Jugendfeuerwehr oder den Sportvereinen erfassen 
lediglich Teilbereiche. Erst wenn z.B. diese Strukturen auch Einfluss auf weitere/alle 

- 
 also wenn z.B. der Jugendrat der Feuerwehr 

oder des Sportvereins weitergehend beteiligt wird. 
 
38. Wie erleben Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern Teilhabe, Mitwirkung oder 
Mitbestimmung?  

Dies sollte man die Kinder und Jugendlichen und deren Interessenvertretungen fragen und 
nicht durch uns gefiltert beantworten. Hier braucht es eine grundlegende, flächendeckende 
Evaluation. 

 
39. Wie stark werden diese Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Beteiligung 
wahrgenommen? Wenn nicht, warum nicht und welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt 
es?  

- Insgesamt noch zu wenig. Das hat vielschichtige Ursachen 
- Oft fehlt es an (früher) Beteiligungserfahrung 
- Immer noch strukturschwache Regionen in M-V weiße Flecken demokratische Angebote 

und auch Internet 
- Wir leben in einer exklusiven Leistungs- und Ausgrenzungsgesellschaft. Jugendliche verfügen 

über immer weniger Freizeit. Jeder fünfte junge Mensch lebt in armen Verhältnissen und hat 
auch deshalb oft nur eingeschränkte Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe.  

- Junge Menschen sind vor allem als Konsumenten gefragt 
- sie haben oft wenig Übung darin, sich eine Meinung zu bilden und diese auch zu 

kommunizieren. Sie werden oft nicht gefragt, nicht stark genug wahrgenommen und ernst 
genommen. Dadurch wird Beteiligung oft nur 
wahrgenommen. Diese repräsentieren aber nicht die breite Masse der Jugendlichen.  

- Gerade für Kinder und Jugendliche mit wenig oder ohne Beteiligungserfahrung braucht es 
attraktive  auch niederschwellige  Beteiligungsmöglichkeiten, aufgeschlossene Erwachsene, 
geeignete Formen und Methoden 

- Es braucht die Schaffung der notwendigen Infrastruktur und (Gelingens)Bedingungen für die 
Beteiligung (siehe oben und www.jugendgerecht.de und einschlägige Fachliteratur) 

- Beteiligung muss so früh wie möglich mit entsprechend positiven Sozialisationserfahrungen 
verknüpft sein ... 
 

40. Falls junge Menschen zwar das Interesse haben sich einzubringen, es aber trotzdem 
nicht tun, ist zu hinterfragen, warum nicht und was man dagegen tun könnte.  

- Es braucht die Schaffung/Einhaltung der notwendigen (Gelingens)Bedingungen für die 
Beteiligung (siehe oben und www.jugendgerecht.de und einschlägige Fachliteratur) 

 
41. Welche Zugangswege braucht es, um Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen?  

Uneingeschränkte Barrierefreiheit, intensive Betreuung durch geeignetes Personal 
 
42. Inwiefern können digitale Beteiligungsformate Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen die Teilhabe erleichtern?  

Siehe Frage 26 
 
43. Was braucht es im Lebensumfeld junger Menschen, damit sie direkt an 
demokratischen Prozessen und Entscheidungen beteiligt werden?  
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- ernstes und tiefes Verständnis sowie Respekt für die Sichtweisen und Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen seitens der Erwachsenen  

-  
- Uneingeschränkte Barrierefreiheit, intensive Begleitung durch geeignetes Personal, Personen 

des Vertrauens, Erwachsene, die sich für die Rechte junger Menschen engagieren (Kinder- und 
Jugendbeauftragte) 

- Familien der jungen Menschen mitdenken und beteiligen. Sie haben einen enormen Einfluss 
auf die Sichtweise und Beteiligungsbereitschaft junger Menschen.  
 

44. Erfahrungen aus der Praxis und Wissenschaft: In welchen Fragen möchten Kinder und 
Jugendliche gern mitentscheiden und mitgestalten? In welchen Fragen möchten sie es 
nicht?  

- Grundsätzlich in allen Fragen. Umso mehr, je stärker die Themen sie ganz direkt betreffen. 
  

45. In welchen gesellschaftlichen Themenfeldern engagieren sich Jugendliche aktuell? 
Warum da und nicht auch in anderen?  

- Grundsätzlich in allen Fragen. Umso mehr, je stärker die Themen sie ganz direkt und aktuell 
betreffen u./  und solche, die gerade angeboten 
und professionell begleitet werden. 

- derzeit vor allem zu diesen Themen: 
o  
o Klima und Nachhaltigkeit, Fairer Handel, Recycling/Secondhand 
o Stadtplanung, Spiel- u. Sportplatzgestaltung 
o Mobilität 
o Jugend im öffentlichen Raum 
o Geschlechtergerechtigkeit 
o Jugendkultur, Streetart 

 
46. Wie werden Kinder und Jugendliche erreicht, die bisher nicht erreicht werden  
 
(Stichwort Flächenland, Strukturschwäche, mangelnde Infrastruktur)? 
Diese Nachteile sind nur schwer auszugleichen! Da sind vor allem Politik und Wirtschaft weiter 
gefordert. 
 

- Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen für gelingende Kinder- und 
Jugendbeteiligung (siehe oben) 

- Themen und Formate, die relevant und interessant für die Kinder und Jugendlichen sind 
- über den Zugang/die Räume in Schule, Kirche, Vereinen 
- bewusst dezentrale Veranstaltungsorte wählen, um zu den Kindern und Jugendlichen zu gehen 
- Fahrgemeinschaften bzw. Übernahme von Fahrtkosten (ggf. auch für Verpflegung) 
- digital  wo möglich 
- Wir brauchen mehr Mobilität, kostenfreie bzw. -günstige Nutzung des ÖPNV für alle Kinder 

und Jugendlichen in MV muss endlich ermöglicht werden (dies wird durch LAG KJA MV schon 
seit zwei Legislaturperioden gefordert), Digitalisierung sinnvoll vorantreiben (dazu gehört auch 

 
- Anreize schaffen, die Lust auf Beteiligung machen, Neugierde wecken  Welche das sein 

 
 
Maßnahmen  
47. Welche kurzfristige Unterstützung sollte seitens des Landes und der Kommunen 
erfolgen?  
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- Kurzfristigkeit birgt Risiko von unüberlegten Schnellschüssen, denkt lieber sinnvoll, mittel- und 
langfristig. es wird darum gehen, wesentlich mehr für Beteiligung zu tun  mehr 
Beteiligungsbereitschaft und Beteigungspraxis im eigenen Ressort, mehr -verpflichtung, mehr 

  
 
48. Wie muss Jugendbeteiligung im ländlichen Raum gestaltet werden, um die jungen 
Menschen dort zu erreichen?  

 Siehe Frage 46! 
 
49. Mit welchen Mitteln kann die aktive Teilhabe junger Menschen an der Gesellschaft 
gefördert werden und gleichzeitig Möglichkeiten zur Meinungsäußerung durch 
unterschiedliche Formen bieten?  

- Jugendgerechte, zielgruppenspezifische Ansprache 
- Bereitschaft zum ehrlichen, offenen Diskurs und auch Akzeptanz kontroverser - 

empfundener Positionen  r  
- Offenheit gegenüber jugendspezifischen oder alternativen Ausdrucksformen 
- Attraktive jeweils geeignete Methoden (Methoden- und Moderationskompetenz des Kinder- 

und Jugendbeteiligungsnetzwerkes M-V nutzen) 
 
50. Wie kann die Vielfalt der Lebenswelten junger Menschen berücksichtigt werden?  
 

- Kenntnis(nahme) der Lebenswelten junger Menschen  
- Best practise HRO: Lebenswelt und Sozialraumanalyse, erstellt durch Universität Rostock, in 

Zusammenarbeit mit Soziale Bildung e.V. 
o Soll alle zwei bis 4 Jahr neu erstellt werden 
o Scheitet aber an Kapazitäten in Wiss. Und Praxis bzw. auch an Mangelnder 

Bereitstellung Finanzmittel in angemessener Höhe 
 

- Indem 
ermöglichen 

 
51. Wie können Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen verstärkt 
Zugangswege eröffnet werden?  
 

- Konsequente und beharrliche Politik für die Beseitigung/Minimierung prekärer Verhältnisse 
und vorhandener Chancenungleichheit  das vor allem ist die Grundlage für gesellschaftliche 
Teilhabe. (bezahlbarer Wohnraum für Familien mit Kindern und für junge Erwachsene, 
Segregationsprozessen entgegenwirken, Angebote der JA/JSA vorrangig in strukturschwachen 
Regionen ansiedeln/stärken (stationär und mobil), kostenloses, gut ausgebautes ÖPNV-  

- durch Berücksichtigung der Gelingensbedingungen von Kinder- und Jugendbeteiligung 
- Niederschwelligkeit bzw. Überwindung konkret auftretender Hürden  
- Auf junge Menschen zubewegen (räumlich und persönlich) und an ihren Ideen, Bedürfnissen 

und Problemen ansetzen  gemeinsam Lösungswege suchen, Ideen umsetzen
Wirkung erzeugen 

 
52. Welcher Zeitraum muss veranschlagt werden, um Strukturen gelingender 
Jugendbeteiligung (in Mecklenburg-Vorpommern) zu etablieren?  
 

- Die Herausforderungen sind komplex und man braucht einen langen Atem 
- Gerade deshalb: unverzüglich auf den Weg machen, 
- Auch in eigenen Strukturen loslegen 
- Erfahrungen anderer Bundesländer erfragen Schleswig-Holstein fragen  
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53. Welche kurzfristige Unterstützung sollte seitens des Landes und der Kommunen 
erfolgen?  
 

- Gleiche Frage wie 47! 
 
54. Welche konkreten Handlungsempfehlungen sind zur Stärkung der politischen 
Beteiligung junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu unterbreiten (kurzfristig (bis 
2 Jahre), mittelfristig (bis 5 Jahre), langfristig (über 5 Jahre), mit Fokus auf junge 
Menschen im ländlichen Raum sowie mit Fokus auf junge Menschen in schwierigen 
finanziellen und sozialen Lagen)  
 

- Antworten siehe Frage 51  
- und insbesondere zusätzlich  

o Angebote der politischen Bildung 
-  

 
Schule  
55. Welchen Stellenwert hat die Beteiligung an Schulen?  

- Meist noch zu wenig! 
- Schule sollte Lern- und Lebensort sein  gerade im ländlichen Raum. Schule als Ort gelebter 

Demokratie, Mitbestimmung und Mitgestaltung! Öffnung der Schule bringt Synergien 
o OFFENE Ganztagsschule  mit Anerkennung der Nutzung von individuellen 

Nachmittagsangeboten am anderen Ort (Sportverein, Jugendverein/-verband, 
 

o Entscheidung wohin am Wandertag, welches Thema für Projekttage, eigene 
Vorschläge für Lernmethoden 

o Gestaltung Schul- u. Essenräume, 
o Themen für Wahlpflichtfächer 

- Es gibt die Schülerräte, Klassensprecher, Streitschlichter usw., die zumindest Möglichkeiten 
haben, sich konkret zu beteiligen, es müsste aber von Schule zu Schule mal genau geschaut 
werden, ob diese Möglichkeiten der Beteiligung von allen Beteiligten (Lehrer*innen, 
Schüler*innen) auch so gelebt werden, dass man von optimaler Beteiligung sprechen kann. 

- Die Schülervertretungen brauchen mehr Unterstützung  
o Raumnutzung 
o Mehr Gewicht bei Entscheidungen bzw. mehr konkrete Entscheidungsspielräume  
o Eigene Budgets für Infomation/ ÖA, Veranstaltungen 
o Fortbildung 
o Gute Unterstützung und Wissenstransfer bei der jährlichen Neukonstituierung 

 
56. Kinder- und Jugendbeteiligung in Schulen: Soll dieses Recht verbindlich in die 
Lehrpläne aufgenommen werden, auch was politische bzw. Demokratiebildung betrifft?  
 

- Ja! Unbedingt!... Aber viel wichtiger als im Lehrplan ist, dass Kinder- und Jugendbeteiligung im 
Schulalltag gelebt wird. Hierfür müssen die Rahmenbedingungen geändert werden. Schon 
beim Erstellen und vor dem Erlassen von Lehrplänen ist Kinder- und Jugendbeteiligung 
notwendig. 

- gesetzl. Grundlagen (im Schulgesetz etc.) schaffen 
- ernsthafte demokratische Teilhabe: Beispiel: allgemeine Konsenspflicht und/oder Vetorecht 

für Schüler*innenräte bei der Schulkonferenz 
- ja, auch verpflichtende politische Bildung in Schule mit dem Ziel der Förderung der Toleranz-, 

Kritik- und Konfliktfähigkeit der Menschen  und damit die Pluralität der Gesellschaft. 
Politische Bildung ist unparteiisch, aber nicht wertefrei. 
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57. Wie schätzen Sie die Beteiligungsmöglichkeiten im Kontext Schule ein (nach 
spezifischen Schulformen differenzieren)?  

- Die Schulen sind sehr unterschiedlich aufgestellt Das lässt sich nicht auf bestimmte Schultypen 
zuordnen. Generell gibt es zu wenig Beteiligungsmöglichkeiten.  

 
58. Wie kann die politische Teilhabe der Schülerinnen und Schüler in der Schule 
gewährleistet und auch weiterhin gefördert werden?  

- Schule sollte Lern- und Lebensort sein  gerade im ländlichen Raum. Schule als Ort gelebter 
Demokratie, Mitbestimmung und Mitgestaltung! Öffnung der Schule bringt Synergien 

- mehr politische Bildungsinhalte durch Schule und externe Partner 
 siehe auch Frage 55. 

 
59. Wie kann trotz der politischen Teilhabe in der Schule die politische Unabhängigkeit der 
Lehrkräfte und der unterstützenden auswärtigen Mitarbeitenden (bei Themen- oder 
Projekttagen) gewährleistet werden?  

- Schule muss offen gegenüber politischen Themen sein. Bildung muss immer auch nah an 
Lebensrealitäten und gesellschaftlichen Entwicklungen sein.  Sie muss auch Ort gelebter 
Demokratie sein. Schule darf und soll sich positionieren:  Schule für 

... politische Themen können und müssen politisch neutral/unabhängig dargestellt 
werden. Bei der Auseinandersetzung/Diskussion muss lediglich darauf geachtet werden, dass 
die Lehrer*innen ihre Meinung/Überzeugung nicht in den Mittelpunkt stellen.  

- Lehrerinnen und Lehrer und externe Mitarbeitende dürfen politische und engagierte 
Menschen sein  und sind es. Sie sind damit auch Vorbild und Reibungsperson  wichtiger 
Aspekt bei der HerausBILDUNG von Schülerpersönlichkeiten. Die Schüler*innen sollen auch 
lernen sich zu politischen Themen (sachlich  nicht parteipolitisch) auseinanderzusetzen und 
sich eine Meinung zu bilden. Wenn dies in politischem Engagement endet (auch 
parteipolitischem  außerhalb der Schule)  umso besser. 

- Lediglich Partei-politische Einflussnahme und einseitige Parteinahme sind zu vermeiden. 
 
60. Wie können Freistellungen und eine adäquate Einbindung in den Lebenslauf für das 
ehrenamtliche Engagement von Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden? 

- Durch schriftliche Nachweise/Zertifikate über erbrachtes gesellschaftliches Engagement 
- Braucht und erfährt Anerkennung und verschafft dann bestenfalls Vorteile/Vorrang bei 

Bewerbungen auf Ausbildungs- Studien- bzw. Arbeits- oder Praktikumsplätze 
 
61. Können Freistellungen das bürgerschaftliche Engagement von Kindern und 
Jugendlichen positiv beeinflussen?  

- Auf jeden Fall wird hierdurch Teilhabe durch Teilnahme ermöglicht, wenn 
Beteiligungsmöglichkeiten in Zeiten mit anderen Verbindlichkeiten (Schule Studium, Arbeit) 
stattfinden 

- Die Freistellungen sollten nicht der Grund für das jeweilige Engagement sein  und sind es in 
der Regel auch nicht. 

- Praxiserfahrungen zeigen aber auch: Bürgerschaftliches Engagement erfolgt auch in der 
Freizeit. Wer sich engagieren will, tut das gern - auch in der Freizeit. Freistellungen sollten nicht 
als Anreiz für Engagement angeboten werden. Trotz allem Willen zur Beteiligung ist Schule 
grundsätzlich wichtiger. Punktuell sind Freistellungen für die Teilnahme an z.B. mehrtägigen 
Beteiligungsprojekten o.ä. natürlich ein wichtiges Instrument. 

 
Digitale Partizipation  
62. Wie bewerten Sie die Möglichkeiten der digitalen Partizipation? Welchen Stellenwert 
hat sie vor allem im ländlichen Raum?  
UND 
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63. Wie bewerten Sie die Möglichkeiten der digitalen Partizipation  gerade im ländlichen 
Raum? Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein?  

- Wenn keine Busse fahren oder diese sehr teuer sind, ist die digitale Partizipation natürlich 
wichtig. Persönlicher Austausch ist aber immer schöner und gewinnbringender! 

- Digitale Partizipation hätte großes Potenzial, um Mobilitätsprobleme teilweise zu 
kompensieren (auch Beteiligung braucht menschliche Interaktion und Beziehungsarbeit) ist 
aber momentan im ländlichen Raum nur eingeschränkt möglich. Wie soll digitale Partizipation 
erfolgen, wenn nicht mal flächendeckend Zugang zum Internet gegeben ist und auch die 
technischen Kenntnisse und die 
ausreichend vorhanden sind!? 

- Voraussetzung bei allen potentiellen Teilnehmern: gute Medienkompetenz, gute digitale 
Ausstattung, Digitalisierung bis in den kleinsten Winkel von MV 

 
64. Welche digitalen Beteiligungsformate unterstützen die Bereitschaft zur Mitwirkung?  
 

- Hier sollten Medienpädagogen gefragt werden (digitale Jugendbeteiligung in MV) und junge 
Menschen. 

 
65. Inwiefern können digitale Beteiligungsformate Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen die Teilhabe erleichtern?  
Wenn sie voll inklusiv ausgerichtet sind 
 
Hinweise an die Enquete-Kommission  
66. Welche konkreten Handlungsempfehlungen und Hinweise sind in Bezug auf den frisch 

Konzept)?  
 
Muss unsererseits noch begutachtet und ggf. nachgereicht werden. 
 
67. Welche weiteren Hinweise, Anregungen und Vorschläge möchten Sie an die Mitglieder 
der Enquete- -
politische Beteiligung junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und in Bezug auf 
sonstige Aspekte, die junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Chancen 
betreffen richten?  
 

- Starkes Jugendteilhabegesetz auf den Weg bringen bitte! - mit verbindlicher, langfristig 
gesicherter Förderung von Beteiligungsvorhaben und Strukturen auch von Landesseite 

- Schaffen Sie starke Allianzen, um möglichst viel von den Empfehlungen in der Landespolitik 
querschnittsthematisch umzusetzen  

- Alle anderen Themen der Enquete-Kommission bitte ebenso beteiligungsorientiert bearbeiten. 
- Alle Expertenhinweise gut dokumentieren, bereitstellen und nutzen 
- Vielen Dank für Ihr Engagement.  

 
Sonstiges  
68. Können unsere Feuerwehren mit der bisherigen materiellen und personellen 
Ausstattung überhaupt noch flächendeckend jugendliches Engagement fördern? Wenn 
nicht, warum nicht und wie kann man gegensteuern?  

Das muss man die Feuerwehren fragen. 
 
69. Sollte im Sinne der gesellschaftlichen Beteiligung wieder die Wehrpflicht bzw. der 
Zivildienst eingeführt werden? Was spricht dafür und was dagegen?  
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Was soll diese Frage? Was hat Wehrpflicht mit gesellschaftlicher Beteiligung zu tun? 
Vielleicht sollte man nachdenken, Programme BFD oder FSJ finanziell lukrativer und 
thementechnisch interessanter für Jugendliche zu gestalten. 

 
70. Ist der Zivildienst vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im gesamten 
Pflegebereich sogar ein Teil der Lösung?  

NEIN!!! Die Lösung hier ist, diese Berufe attraktiver zu machen und ihn vor allem ausreichend 
zu entlohnen!!!  
Vielleicht sollte man darüber nachdenken, Programme BFD oder FSJ finanziell lukrativer und 
gut begleitet für Jugendliche zu gestalten. 

 
 
 
 
 

Anlagen 
 

 
Deutschen Kinderhilfswerkes e.V., Entwicklung und wissenschaftliche Leitung: Professor Dr. 
Waldemar Stange, Leuphana-Universität Lüneburg, Lüneburg/Berlin 2002, 
(www.kinderpolitik.de) 

 PPP Kinder- und Jugendbeteiligung HRO 
 Jugendpolitische Forderungen der LAG OKJA M-V 
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1. Überblick 

Für das Interesse von Menschen an den Entscheidungsprozessen, die ihre Lebenswelt 
beeinflussen, und für den Wunsch an diesen Prozessen verantwortungsvoll mitzuwir-
ken, gibt es einen Begriff: Partizipation. Er steht für die aktive Beteiligung Betroffener 
sowohl in der unmittelbaren Erlebniswelt am eigenen Wohnort, kann sich aber durch-
aus auch auf globale Weichenstellungen beziehen. 

Im folgenden Beitrag sollen unterschiedliche Formen von Partizipation beleuchtet und 
systematisiert werden. 

Ein Kriterium der Systematisierung wäre, welche Intensität bzw. welchen Grad der Ein-
flussnahme die betreffende Beteiligungsform im konkreten Falle ermöglicht. Die Pa-
lette reicht von unverbindlicher Partizipation ohne wirkliche Mitbestimmungsmög-
lichkeiten bis hin zu völliger Selbstverwaltung. Dabei gilt es auch Fehlformen, in de-
nen punktuelle Beteiligung nur Alibi-Funktion bekommt, von wirklicher Beteiligung 
abzugrenzen. Sinnvoll ist vor allem in der Kommunalpolitik die Unterscheidung von 
Mitwirkungs- und Entscheidungsrechten. Indirekte und direkte Partizipation sind wei-
tere Klassifizierungen. Und schließlich können im konkreten Fall Gedanken über eine 
Reichweiten-Differenzierung interessant sein: Soll z. B. die gesamte Einwohnerschaft 
einer Gemeinde – wozu ja auch die Kinder und Jugendlichen zählen – beteiligt werden 
oder nur eine bestimmte Gruppe besonders Betroffener? Soll die Partizipation the-
menübergreifend stattfinden oder ist eine Eingrenzung auf einen bestimmten The-
menbereich sinnvoll? 

2. Zum Partizipationsbegriff 

2.1 Was ist Partizipation? 

Der Begriff der Partizipation ist nicht neu. Es gebe nur wenige Worte, die so eindrucks-
voll die Hoffnung des Menschen auf Partnerschaft im Entscheidungsprozess aus-
drückten sowie seinen Unwillen, sich mit einer festgelegten Rolle zufriedenzugeben, 
so der Club of Rome in seiner Studie „Zukunft und Lernen“. „Nur wenige Worte vermö-
gen den Anspruch der Menschen so deutlich zu machen, Entscheidungen sowohl auf 
lokaler als auch globaler Ebene, die ihre Umwelt und ihr Leben bestimmen, mit zu be-
einflussen, in Verbindung mit ihrer Hoffnung auf Gleichheit und ihrer Weigerung, eine 
Abseitsposition oder einen untergeordneten Status zu akzeptieren. Effektive Partizi-
pation setzt das Streben des Menschen nach Integrität und Würde voraus sowie seine 
Bereitschaft, die Initiative zu ergreifen. Obwohl das Recht zu partizipieren garantiert 
werden kann, können weder die Partizipation selbst noch die damit verbundene 
Pflicht und Verantwortung ‚gegeben’ oder weggegeben werden. Echte Partizipation 
vollzieht sich freiwillig“ (Club of Rome 1979, S. 58 f.). 

Andere Stellungnahmen versuchen, sich z. B. über den Wortstamm dem Gegenstand 
zu nähern: „Partizipation wird in drei Sprachen, Französisch, Englisch und Deutsch 
gleichermaßen verwendet und geht auf die lateinischen Wörter ‚pars, partis‘ und 
‚capere‘ zu Deutsch ‚Teil‘ und ‚nehmen, fassen‘ zurück. Die einfachste Übersetzung ist 
also Teilnahme oder Beteiligung. Sehr wahrscheinlich werden aber die Wörter ‚Teil-
nahme‘ und ‚Beteiligung‘ als weniger aktiv empfunden als Partizipation. Man kann an 
einem Konzert als Zuschauer teilnehmen und an einer Veranstaltung beteiligt sein, 
beides ohne im Sinne der Gleichberechtigung zu partizipieren. Wenn wir also eines 
der deutschen Wörter verwenden, fällt sofort auf, dass Partizipation nur im Zusam-
menhang mit der Frage ‚woran‘ und mit dem Eingehen hoher Verantwortungsüber-
nahme für die entstehenden Folgen einen Sinn ergibt. Unter Teilnahme als Abstraktum 
können wir uns wenig vorstellen.“ (Oser/Ullrich/Biedermann 2000, S. 13) 
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Aber was bedeutet nun Partizipation genau? Man kann diese Frage auf unterschiedli-
che Weise angehen. Eine Möglichkeit wäre, die Antwort empirisch zu suchen. Nach-
dem hierzulande jahrelang wenig geschehen ist, liegt nun mittlerweile doch einiges 
an Material und Erkenntnissen vor. Um nur eine Auswahl zu nennen: 

• Es gibt zunächst einmal eine Fülle an empirischen Untersuchungen, aus denen se-
kundär auch Aussagen zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen ableitbar 
sind – wie z. B. Pickel (2002) oder die verschiedenen Shell-Studien (z. B. Deutsche 
Shell 2002) oder die Untersuchungen des Freiwilligensurveys (z. B. Rosenbladt 
2000). 

• Inzwischen gibt es aber auch genügend partizipationsspezifische Untersuchun-
gen: 

o z. B. die bundesweite Untersuchung des DJI im Auftrage des BMFSFJ „Modelle 
gesellschaftlicher Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Bruner/Winkl-
hofer/Zinser 1999; Bruner/Winklhofer/Zinser 2001). 

o Auch das wohl bedeutendste Projekt der letzten Jahre in diesem Bereich, das 
von der Bertelsmann Stiftung mit ca. 14000 Schülern, Lehrern und Schullei-
tern realisierte Projekt „mitWirkung!“ (Bertelsmann Stiftung 2004a, Bertels-
mann Stiftung/Fatke, Reinhard/Niklowitz, Matthias/Schwarz, Jürg/Strot-
hotte, Uta/Stutz, Melanie 2004b, Bertelsmann Stiftung 2005) ist hier zu nen-
nen. 

• Es existieren mittlerweile etliche europäische Untersuchungen, die ebenfalls eine 
Fülle von Hinweisen zur Empirie ergeben: 

o Eine großangelegte Studie aus der Schweiz unter Einbindung von ca. 12.000 
Kindern und Jugendlichen (Fatke/Niklowitz 2003), die vom Pädagogischen 
Institut der Universität Zürich im Auftrag des Schweizerischen Komitees für 
Unicef durchgeführt wurde, um „den Kindern eine Stimme zu geben“, ergab 
spannende Einzelheiten zur Realität der Partizipation. 

o Zu erwähnen ist auch das internationale Projekt „Education à la citoyenneté 
democratique (ECD)“ des Europarates, zu dem Biedermann/Oser (2006, S. 95 
ff.) eine hochinteressante nationale Teilstudie in der Schweiz durchgeführt ha-
ben. Auch die EU hat per Fragebogen die Situation in den Mitgliedstaaten er-
fasst (Rat der Europäischen Union/Kommission der Europäischen Gemein-
schaften 2003). 

• Man könnte schließlich Evaluationen einzelner Partizipationsformen heranziehen: 

o z. B. Michael Hermanns Untersuchung der Jugendgemeinderäte in Baden-
Württemberg (Hermann 1996a) 

o die Stuttgarter Jugendräte-Studie (Möller 1999), in der es um die Möglichkei-
ten zur politischen Beteiligung Jugendlicher an gesamt-städtischen Belangen 
in einer Großstadt sowie um Einbindung von Jugendforen und Projektgruppen 
Jugendlicher in den Prozess kommunalpolitischer Willensbildung (Möller 
2000) ging 

o die Evaluation von partizipativen Schulhofumgestaltungen (Friedrich/Knauer 
2005) 

o die detaillierte Untersuchung der Projektmethode der Beteiligung in einem 
ganzen Bundesland (Knauer u. A. 2004) 

o die Evaluierung der Just-Community-Schulen (Luterbacher/Althof 2006, 
Oser/Althof 2006 ) 

• Der Blick auf die Situation der Kinderund Jugendbeteiligung über die Bereiche 
Schule, Familie und Kommune hinaus, die in der Bertelsmann-Studie erfasst wur-
den, auf die Beteiligung in den Kernfeldern der Jugendhilfepraxis – also in den 
Arbeitsfeldern der Erziehungshilfen (Kriener/Petersen1999), insbesondere in der 
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Heimerziehung (Blandow/Gintzel/Hansbauer 1999; Sohst-Westphal 1999) – er-
öffnet ebenfalls spannende Einblicke. 

• Von besonderem Interesse sind empirische Studien zur Genese der Partizipa- 
tionskompetenz. 

o Wie sind die Zusammenhänge zwischen früher Beteiligung und dem Engage-
ment im Erwachsenenalter? (Wedekind/Daug 2007) 

o oder zum Zusammenhang von „Partizipation und Identität“, zum Zusammen-
hang von primärer und sekundärer politischer Sozialisation und Partizipa-
tionserfahrungen, sozialem Verhalten und politischem Engagement auf der 
Hintergrundfolie von fördernden oder einschränkenden sozialen Kontexten 
(Oser/Ullrich/Biedermann 2000. S. 21 ff.; 36 ff.). Zu den letztgenannten Punk-
ten haben Biedermann/Oser (2006, S. 95 ff.) im Rahmen der nationalen 
Schweizer Teilstudie des internationalen Projektes „Education à la citoyen-
neté democratique (ECD)“ des Europarates „Fallstudien institutioneller Kon-
texte, in denen der Anspruch gestellt wird, junge Menschen in Entscheidungs-
prozesse einzubeziehen“, mit Stichproben aus Schule, Beruf (Firma, Betrieb), 
Freizeit; Politik detailliert durchleuchtet (Biedermann/Oser 2006, S. 98). 

o Markante Erkenntnisse lassen sich gewinnen aus den Untersuchungen zur so-
zialen Partizipation im Kindesalter (Sturzbecher/Großmann 2003a), z. B. zu 
den Zusammenhängen in der Genese von Selbstvertrauen, internalen Kon-
trollüberzeugungen und Selbstwirksamkeit, Perspektivenübernahme und Em-
pathie – nicht nur als Basis für soziales Lernen und Konflikterziehung, son-
dern von Partizipationskompetenz und Aushandlungsfähigkeit allgemein. 

Ein solcher Zugang über die Empirie soll hier – bei aller Attraktivität des Gedankens – 
zunächst einmal nicht gewählt werden. Das hat folgende Gründe: Die betreffenden 
Untersuchungen legen äußerst heterogene, manchmal sogar ungeklärte Auffassun-
0gen und Definitionen von Partizipation zugrunde. Dadurch wird ihre Aussagekraft ge-
legentlich eingeschränkt, auch weil die Stoßrichtung der Untersuchung oft keine 
große Hilfe bietet für das Anliegen der in dieser Reihe vorgelegten Beteiligungsbau-
steine: nämlich konkrete Umsetzungsstrategien, funktionierende Praxismodelle und 
Methoden der Beteiligung zu entwickeln. Aus den empirischen Ergebnissen lassen 
diese sich nur bedingt und meistens nicht direkt ableiten. Deshalb soll hier versucht 
werden, zunächst einmal ein gesichertes Partizipationsverständnis begrifflich her-
auszuarbeiten, klare kategoriale Systematisierungen für praxisnahe Strategien und 
Methoden der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen und 
das Begriffsverständnis von Partizipation deutlich zu machen, das den Beteiligungs-
bausteinen zugrunde liegt. Dass nach diesem Beitrag zur Strukturierung und Trans-
parenz an späterer Stelle der empirische Zugang – gerade was die Evaluierung von 
Partizipationsprogrammen (Modellen, Strategien und Methoden) betrifft – nur folge-
richtig ist, versteht sich von selbst. 

Nun zum Begriff der Partizipation. Er wird in vielen schillernden Facetten benutzt. Er 
kann von der Form her oder vom Inhalt her diskutiert werden – und hier wiederum 
sowohl mit Blick auf die unterschiedlichen Bereiche (z. B. den Bereich der Vorschlags-
entwicklung, der Entscheidung oder der Umsetzung), auf sektorale Ausprägungen o-
der auf Themen und Gegenstände, für die er gelten soll. Dazu gibt es im Folgenden 
einige ordnende und entwickelnde Hinweise, bevor im Abschnitt 8 eine eigene Syste-
matik zur kommunalen Partizipation von Kindern und Jugendlichen entfaltet wird. 

Eine bekannte Definition lautet: „Partizipation wird in der Regel mit einer Form der 
Beteiligung an Entscheidungsprozessen gleichgesetzt. Es ist aber notwendig, allge-
meine (soziale) Partizipation von politischer Partizipation zu unterscheiden. Diese hat 
zu tun mit Öffentlichkeit, politischem Mut, Macht, Unparteilichkeit bei Entscheidun-
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gen u. ä. … Beteiligung an Entscheidungen ist im alltäglichen sozialen wie im politi-
schen Leben möglich. In der sozialwissenschaftlichen Literatur wurde Partizipation je-
doch überwiegend als politische Partizipation konzeptualisiert“ (Oser/ Ullrich/Bie-
dermann 2000, S. 4). Hier wird zwar schon ein bestimmter Bereich genannt („Ent-
scheidungen“), aber  im Wesentlichen auf Gegenstand und Thema („sozial“ und „po-
litisch“) abgehoben. 

Schnurr definiert Partizipation als „Teilnahme oder Teilhabe“ und „konstitutives 
Merkmal demokratischer bzw. republikanischer Gesellschafts- und Staatsformen“. 
Zwar konzentriert er sich zunächst auf „die „Teilnahme bzw. Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger an politischen Beratungen und Entscheidungen“, nennt aber auch die 
„Teilhabe an den Politikresultaten, etwa im Sinne einer Partizipation an Freiheit, ge-
sellschaftlicher Macht, Reichtum, Wohlstand und Sicherheit“ (Schnurr 2001, S. 1330, 
Hervorh. W.S.), womit er sowohl Bereichsaspekte (Politik und Politikresultate) an-
spricht, aber inhaltlich zunächst beim Gegenstand Politik bleibt. Hier nimmt er aber 
dann eine weitere Differenzierung vor, indem er eine demokratietheoretische von der 
dienstleistungstheoretischen Betrachtung unterscheidet. 

Die dienstleistungstheoretische Sichtweise meint „den Sachverhalt bzw. das Ziel ei-
ner Beteiligung und Mitwirkung der Nutzer (Klienten) bei der Wahl und Erbringung so-
zialarbeiterischer/sozialpädagogischer Dienste, Programme und Leistungen“ 
(Schnurr 2001, S. 1330). Selbstverständlich ist diese Art der Betrachtung als Modell 
für die Modernisierung der Jugendhilfe von hoher Bedeutsamkeit. Auch die „Revision 
der klassischen Klientenrolle“ mit der „Perspektive, die den Klienten aus seinem Ob-
jektstatus entlässt und ihm eine aktive oder Subjektrolle zuerkennt (Nutzer, Bürger, 
Kind, Konsument)“ sowie die „Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Empfän-
gern und Erbringern von Diensten“ (Schnurr 2001, S. 1332) kann im Partizipations-
diskurs nur mit Sympathie betrachtet werden. Sicher kann die Tatsache, dass soziale 
Dienst-leistungen dem „Uno-Actu-Prinzip“ folgen (also Konsumtion und Produktion 
zusammenfließen lassen) nicht unbeachtet bleiben. Dennoch soll im Folgenden dieser 
Strukturierungs- und Begründungsstrang nicht weiter verfolgt werden. Die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune sollte nicht überwiegend mit 
marktähnlichen Organisationsund Steuerungsmodellen oder der Definition von Kon-
sumentenrollen auch auf der Ebene der kommunalen Kinderund Jugend-demokratie 
gefördert werden. Das bedeutet zwar nicht, dass man das Angebot der Kommune für 
Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum (z. B. Wohnumfeld-gestaltung, Spielrau-
mund Spielleitplanung usw.) nicht auch unter Dienstleistungsgesichtpunkten sehen 
könnte. Dennoch wird Partizipation in den Beteiligungsbausteinen eher als eine de-
mokratietheoretische und bürgerrechtliche Angelegenheit, im Kern auch als entwick-
lungspsychologische und pädagogische Aufgabe statt als Marktereignis gesehen. Be-
teiligung muss auf dem Hintergrund der Grundrechte interpretiert werden, deren Trä-
ger jedes Kind von Geburt an ist. Sie ist im Sinne der UN-Konvention über die Rechte 
des Kindes ein Menschenrecht (siehe z. B. Artikel 12 und 13). 

Im Folgenden wird also allein der demokratietheoretische Diskussionsstrang weiter 
verfolgt. Dies kann aber nur sehr komprimiert und an ausgewählten Beispielen ge-
schehen unter der Perspektive seines jeweiligen Gehalts für die abschließende Ablei-
tung einer formalen Beteiligungsstruktur (Abschnitt 7), die als Basis für die spätere 
Konstruktion von Partizipationsmodellen für Kinder und Jugendliche geeignet ist. Es 
können also die hochspannenden historischen Bezüge, der Diskurs um die delibera-
tive Demokratie (Habermas 1992), die Auseinandersetzung mit radikaleren funda-
mentalistischen Positionen wie der von Barber (1994) oder die systematische Erörte-
rung demokratietheoretischer Modelle (Schmidt 2000; 2004) leider nicht aufgenom-
men werden. 
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Dafür wird aber ein Aspekt verstärkt berücksichtigt, der in den entsprechenden Dis-
kursen regelmäßig unterbewertet wird: die kommunalverfassungsrechtliche Dimen-
sion, die in den Gemeindeordnungen der Ländergesetzgebungen politisch wirksam 
wird. Die kommunalpolitische Ebene ist ja genau die Ebene, auf der Kinder und Ju-
gendliche handeln können, die auch anschlussfähig ist für eine sozialräumliche Be-
trachtungsweise. Es geht um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im kom-
munalen Raum. 

Bevor nun einige demokratietheoretische Aspekte und danach die Entwicklung von 
Partizipationsniveaus und Reichweiten erfolgt, noch eine Anmerkung zu einigen defi-
nitorischen Voraussetzungen der weiteren Erörterung: 

Die folgende Betrachtung macht Aussagen zur Form wie zum Inhalt von Partizipation. 
Im Zusammenhang mit der Form müssen Stufen und Niveaus von Partizipation beach-
tet werden (z. B. Mitwirkung vs. Mitbestimmung vs. Selbstbestimmung). Weniger er-
tragreich ist in diesem Zusammenhang die von Schnurr erörterte Kombination der di-
rekten und indirekten Formen mit der Kategorie verfasst vs. nicht verfasst (Schnurr 
2001, S. 1337). Im engen Zusammenhang mit der Form stehen aber die verschiedenen 
Grundstrategien (vgl. dazu das Modell im Abschnitt 8 und den entsprechenden Beitrag  
in diesem Buch – Baustein A. 1.5). 

Aussagen zum Inhalt von Partizipation zielen z. B. auf die unterschiedlichen Bereiche1 
(etwa den Bereich der Problemdefinition, der Vorschlagsentwicklung, der Entschei-
dung oder der Umsetzung). Es geht eben nicht nur allein um Entscheidungen, wie na-
iverweise in vielen Beiträgen unterstellt wird. Eine neue Systematik der kommunalen 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen wird hier eine differenziertere Sichtweise 
an den Tag legen müssen. 

Auch die sektorale Ausprägung der Beteiligung in unterschiedlichen Aktionsfeldern 
ist ein inhaltlicher Aspekt. (Hier ist klar, dass es im vorliegenden Beitrag um kommu-
nale Beteiligung und nicht um z. B. familiale Beteiligung geht). Ebenso ist die Berück-
sichtigung der Themen und Gegenstände der Beteiligung eine inhaltliche Dimension. 
Sie wird in der Systematik des Abschnittes 8, z.B. im Rahmen der Reichweiten-Diffe-
renzierung von Partizipation aufgegriffen. 

Auf der Ebene der Themen und Gegenstände der Beteiligung wird von Oser/Ullrich/ 
Biedermann (2000, S. 4) der Unterschied von sozialer und politischer Beteiligung auf-
geworfen. Die Autoren ordnen diesen Zusammenhang wie folgt: „In der wissenschaft-
lichen Literatur lassen sich zwei Bereiche unterscheiden, in denen Partizipation als 
Begriff Verwendung findet. Erstens meint Partizipation Beteiligung an politischen Pro-
zessen. In diesem Fall geht es um Entscheidungen, die 

a) Öffentlichkeitscharakter haben, 
b) Beteiligung an Macht bedeuten, 
c) über die kleine sichtbare Bezugsgruppe hinaus Wirkung zeigen, und 
d) der Kontroverse und des Mutes, für das Rechte einzustehen, bedürfen. 

Hier ist der Aspekt des gelebten Dissens wichtig ... Zweitens kann Partizipation eine 
Integration in soziale oder berufliche Entscheidungsprozesse im Alltag bedeuten. Im 
Jugendalter sind hier jegliche Art familialer und peergruppenähnlicher Entscheidun-
gen gemeint, die auf losen sowie auf Übereinstimmung und Konsens beruhenden Ver-
fahren basieren. Ob und wie eine Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen be-
steht, ist eine ungelöste Frage, die einer empirischen Erhellung bedürfen ... Auseinan-

                                                           
1 Die Bereiche bilden im Prinzip die üblichen Phasen der Problemlösung und des Projektmanagements 
ab (vgl. Gamber 1996, Schlicksup 1985, Stange/Meinhold-Henschel/Schack 2008). 
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dersetzungen im Alltag über Regeln des Zusammenlebens in Schule oder Familie, Kon-
flikte im Beruf mit konkurrierenden Kollegen oder Vorgesetzten sowie Mitentschei-
dungen bei Arbeitsabläufen haben selten einen unmittelbaren Bezug zu politischen 
Themen, können aber dennoch als eine Art Mikrobereich demokratischer Kultur ange-
sehen werden, da dort Personen mit unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen 
und Schwierigkeiten auf die eine oder andere Art zu bewältigen sind. … Umgekehrt 
kann kaum bestritten werden, dass extreme politische Entscheidungen und gesell-
schaftliche Katastrophen wie Kriege oder Wirtschaftskrisen massiv in den sozialen All-
tag eingreifen und damit individuelle Entwicklungsverläufe massiv beeinflussen kön-
nen ... Es erscheint allerdings höchst unwahrscheinlich, dass im Normalfall politische 
Entscheidungen tatsächlich unmittelbar die Art der eingespielten sozialen Umgangs-
formen im Mikrobereich verändern können. Wer aber als Erziehungsziel politische So-
zialisation will, kann sich nicht mit den Beteiligungen im sozialen Mikrobereich zufrie-
dengeben; hier wäre wiederum die Warnung vor dem fehlenden Transfer am Platze“ 
(Oser/Ullrich/Biedermann 2000, S. 13 f.). Die Autoren referieren zwei Definitionen. 
„Zum einen meint Partizipation: [eine] Macht, die auf der Möglichkeit aufbaut, soziale 
und wirtschaftliche Aspekte des Lebens in der größeren Gemeinschaft zu beeinflus-
sen‘ … Zum anderen wird auf eine Veröffentlichung des Europarats von 1990 verwie-
sen, wonach Partizipation Jugendlicher Folgendes meint: ‚... das Recht Jugendlicher 
aufgenommen zu werden, bevollmächtigt und ermutigt zu werden zur Übernahme von 
Aufgaben und zur Verantwortung, sowie das Recht Entscheidungen zu treffen, die sie 
angehen‘ … Die erste Form der Partizipation betrifft eher Entscheidungen politischer 
Art, die zweite eher den sozialen Nahraum. Die erste ist wirkliche Partizipation, die 
zweite Integration. Die erste betrifft Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit 
Machtbefugnissen in einer breiteren Öffentlichkeit. Die zweite beschränkt das Mitwir-
ken nur auf jene Bereiche, welche die jungen Menschen in irgendeiner Form direkt 
betreffen. Als wesentlicher definitorischer Bestandteil wird in beiden Definitionen Ein-
fluss genannt, im ersten Fall als Macht und Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse, im 
zweiten Fall als Recht auf Entscheidungen im umgrenzten Lebensbereich Jugendli-
cher. Einfluss auf Entscheidungsprozesse wird auch in der Definition von Rohrmann … 
als definitorischer Kern von Partizipation genannt; hier eher auf beides bezogen, den 
politischen wie den sozialen Bereich: ‚Unter dem allgemeinen Begriff ‚Partizipation‘ 
werden Aktivitäten zusammengefasst, die den jeweiligen Betroffenen Einsicht und 
Einfluss bei Planungs- und Entscheidungsprozessen geben sollen.‘ (Rohrmann …). Es 
kann … festgehalten werden, dass im Kern mit Partizipation die rechtmäßige Beteili-
gung an oder ein – wie auch immer gearteter – Einfluss auf Entscheidungsprozesse, 
wenn diese mit Verantwortungsübernahmen für die entsprechenden positiven und ne-
gativen Folgen gekoppelt sind, gemeint ist. Allerdings muss auch hier nochmals All-
tagspartizipation von quasi-politischer Partizipation unterschieden werden. Das Poli-
tische geht über das, was mich im Nahraum betrifft, hinaus. Es verlangt als Partizipa-
tion das Denken des unsichtbaren Anderen, eines Anderen, der weder durch Alter, Ge-
schlecht, Rasse, Intelligenz, Behinderung oder Sprache diskriminiert werden darf. Po-
litische Partizipation ist schwerer zu realisieren als Nahraum-Integration“ (Oser/Ull-
rich/Biedermann 2000, S. 15 f.). 

Der von Oser/Ullrich/Biedermann bevorzugten Definition von Alltagspartizipation 
wird in diesem Buch allerdings nicht vollständig gefolgt. Die Autoren vernachlässigen 
hier den Unterschied von Form und Inhalt. Es kann durchaus eine politische Alltags-
partizipation geben. Wenn z. B. ein Mitarbeiter der Kommune mit Kindern in einem 
informellen Gespräch am Spielplatz der Grundschule über das mögliche Fällen oder 
Beschneiden von Bäumen redet und an Argumenten interessiert ist, muss man diesen 
Vorgang von der Form her als Alltagspartizipation bezeichnen, vom Inhalt her aber 
durchaus als politisch und öffentlich, was sich z. B. darin zeigt, dass nach und nach 
andere Kinder hinzukommen und auch mitdiskutieren (siehe zu den Formen und Stra-
tegien der Beteiligung den Baustein A. 5 in diesem Band). 
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Diese Einlassungen werden insoweit berücksichtigt, als es im Folgenden nicht um so-
ziale, sondern um politische Beteiligung gehen soll. Das heißt, es geht um das vor-
handene, relativ breite Spektrum von Themen, die eindeutig dem politischen Bereich 
i. e. S. zuzuordnen sind. 

Ich lege hier vorläufig eine Definition des Politischen als „Regelung der gemeinsamen 
Angelegenheiten“ innerhalb und außerhalb politischer Institutionen mit dem Krite-
rium der Öffentlichkeit (bzw. des öffentlichen Raumes) zugrunde (auch im Sinne von 
Kants Merkmal der Mündigkeit: Nicht irgendeinen Gebrauch des eigenen Verstandes 
zu machen, sondern „von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu 
machen“). Das wird sich aber nicht in jedem Fall lupenrein durchhalten lassen. Denn 
die sozialen Thematiken z. B. der Peer-Group oder der Familie spielen in viele der öf-
fentlichen Themen meistens doch „irgendwie“ mit hinein. Zumindest einige soziale 
Aspekte aus nicht öffentlich verhandelten (aber öffentlich verantworteten) dialogi-
schen, pädagogischen Bezügen in den öffentlichen Einrichtungen werden teilweise zu 
beachten sein. 

2.2 Demokratietheorie und Politologie – klassische Beiträge 

Man könnte Partizipation definieren als verantwortliche Beteiligung der Betroffenen 
an der Verfügungsgewalt über ihre Gegenwart und Zukunft (Tiemann). 

Der Gedanke der Partizipation wird von vornherein verfälscht, wenn seine Verwirkli-
chung einer Gesellschaft aufgezwungen wird. Partizipation ist nur vorstellbar als per-
manenter Lernprozess möglichst vieler Menschen; sie lässt Zukunft offen und ermög-
licht  die freie Diskussion über Zukunftsalternativen. 

Ein hoher Stellenwert wird der umfassenden Bürgerbeteiligung im Handbuch der ört-
lichen Sozialplanung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zu-
gewiesen: „Aktive Beteiligung der Bürger an politischen und gesellschaftlichen Ange-
legenheiten ist eine notwendige Voraussetzung zur Verwirklichung eines demokrati-
schen Gemeinwesens. Beteiligung (Partizipation) ist dabei sowohl als Mittel zur Ein-
bringung und Durchsetzung von Interessen wie auch als Zweck i. S. einer Selbstver-
wirklichung der Menschen durch Beteiligung zu verstehen“ (Deutscher Verein 1986, 
S. 1136). 

Fritz Vilmar betont, dass „die ältere Partizipationsforschung noch, vor allem in den 
USA …, P(artizipation, W.S.) weitgehend als Beteiligung der Bürger an den gegebenen 
Formen bürgerlicher … Öffentlichkeit und parlamentarischer … Demokratie definierte 
(Wahlbeteiligung; Mitgliedschaft in Parteien; politisches Interesse/Informiertheit 
u.Ä.)“. Der heutige Partizipationsbegriff ziele „gerade auch auf Erweiterung des kon-
ventionellen politischen Handlungsrahmens der Bürger. Man muss daher P(artizipa-
tion) umfassender bestimmen als Beteiligung des Bürgers an gesellschaftlichen Pro-
zessen, und zwar sowohl an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen als 
auch an sozialen und speziell politischen Aktivitäten selbst. Im Rahmen einer Theorie 
der Demokratie ist P(artizipation) dann genauer zu bestimmen als Inbegriff aller Be-
strebungen, über die zunehmend als unzureichend erfahrenen Wahlakte der reprä-
sentativen Demokratie hinaus in relevanten gesellschaftlichen Subsystemen eine De-
mokratisierung, d. h. eine möglichst optimale Beteiligung von Bürgern an der Ent-
scheidungsbildung und den Aktivitäten des sozio-politischen Lebens zu etablieren. 
P(artizipation) und ‚Demokratisierung’ konvergieren dabei begrifflich als der subjek-
tive und der objektive Ausdruck desselben Sachverhaltes einer Erweiterung demokra-
tischer Strukturen in unserem gesellschaftlichen Leben“ (Vilmar 1986, S. 339). 

Zwar ist die Frage, für welche gesellschaftlichen Bereiche das Partizipationspostulat 
denn gelte, höchst umstritten. Ich neige zu einer großzügigen Auslegung, zumal der 
hier vertretene Demokratiebegriff ebenfalls ein eher umfassender ist. Ich sehe im 



 

 

10 

Sinne Ullrich von Alemanns Demokratie nicht nur als Staatsform, sondern auch als 
politisches Prinzip (Volkssouveränität, Demokratie als über das allgemeine Wahlrecht 
und das Majoritätsprinzip hinausgehend definiert) und als Lebensform (Alemann 
1986, S. 75). Gerade der letzte Punkt ist in unserem Diskussionszusammenhang be-
sonders wichtig. 

„Politik ist nicht auf ‚Staatspolitik’ zu begrenzen. Sie ist überall da, wo in der Gesell-
schaft mittels Macht Gleichheit und … Freiheit garantiert oder beschränkt werden. De-
mokratie muss deshalb als politisches Grundprinzip ein allgemeines Strukturmerkmal 
der Gesellschaft sein … Die Weiterentwicklung von demokratischem Bewusstsein: Sie 
ist eine Grundvoraussetzung, die … politische Bildung in der Ausbildung notwendig 
macht, aber nicht allein von ihr geleistet werden kann. Eine D(emokratie, W.S.) exis-
tiert nicht ohne Demokraten. Die Auffassung einiger Theoretiker einer demokratischen 
Elitenherrschaft …, die davon ausgehen, dass eine weitgehend unpolitische und apa-
thische Wählerschaft, die die Politik an konkurrierende (Partei-) Eliten delegiert, Ga-
rant stabiler D(emokratie) sei, ist deshalb falsch und gefährlich. Die Autoritätsmuster 
in einer Gesellschaft im politischen und gesellschaftlichen Bereich müssen kongruent 
werden. Für eine … politische Sozialisation, die demokratische Werte vermittelt und 
internalisiert, ist nicht allein die Schule verantwortlich zu machen, sondern mehr noch 
Familie und Lebenssituation in Ausbildung und Beruf und das Klima öffentlicher Kom-
munikation … Demokratische Praxis: Demokratisches Bewusstsein bleibt abstrakt, 
wenn es nicht mit demokratischer Praxis verbunden ist. D(emokratie) kann nicht aus 
staatsbürgerlichen Bildungsbüchern erlernt werden, sondern nur aus der täglichen 
Erfahrung“ (Alemann 1986, S. 78 f.). 

Aus allen diesen Gründen folge ich Vilmar, der die Gültigkeit des Partizipationspostu-
lates sehr breit anlegt, d. h., die relevanten Bezugsbereiche in einem breiten Spekt-
rum der gesellschaftlichen Subsysteme sieht, von den „Primären Sozialisationssyste-
men“ (Familie, Kindergärten) über das gesamte Bildungssystem (Schulen, Hochschu-
len), die öffentlichen Verwaltungen, die „Fürsorgeinstitutionen“ (z. B. Krankenhäu-
ser), die Wirtschaft bis zu den „Verbänden und freien Vereinigungen“ und „Volksver-
tretungen“ (Vilmar 1973a, S. 107 ff.; Vilmar 1986, S. 340). Auf der Ebene der Partizi-
pation von Kindern und Jugendlichen bedeutet dies ein ähnlich breit angelegtes 
Spektrum von Gegenständen und Bereichen der Partizipation, wenn auch stärker um 
die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und den kommunalen Bereich kreisend. 

Aus der Partizipationstheorie für Erwachsene lässt sich unserer Meinung nach eine 
weitere Komponente gewinnen, die Unterscheidung von unverbindlicher Partizipation 
(vor allem Informations- und Beratungsrechte), verbindlicher Partizipation (echte, zu-
mindest teilweise Einschränkung der Entscheidungsvollmacht von „Dirigierenden“ 
durch rechtlich fixierte Mitbestimmung) und Selbstverwaltung (vollständige Aufhe-
bung der Entscheidungsvollmacht von „Dirigierenden“ zugunsten der Selbstorgani-
sation der Betroffenen im jeweiligen gesellschaftlichen Subsystem, der jeweiligen 
Einrichtung, Organisation usw.). In diesen Graden der Partizipation kommt auch ein 
Spektrum von Ad-hoc-Partizipation bis hin zur permanenten Partizipation und zu den 
verschiedenen „Organisationsformen (Methoden) der Partizipation“ zum Ausdruck: 1. 
„Formen der kollektiven Gegenmachtbildung“ (z. B. symbolisch, als ziviler Ungehor-
sam u. Ä.), 2. „Institutionalisierte Partizipation“ (z. B. Gremien) und 3. „Soziale Selbst-
hilfe“ (Vilmar 1986, S. 340). 

Auch die Unterscheidung zwischen repräsentativ-demokratischer Partizipation und 
direkt-demokratischer Partizipation, also direkter und indirekter Partizipation ist für 
uns von Bedeutung. Bei indirekter, repräsentativ-demokratischer Partizipation erfolgt 
die Einflussnahme über legitimierte Vertreter der Betroffenen, indem diese gewählten 
Vertreter im Namen des Wahlvolkes, aber ohne dessen bindenden Auftrag verbindli-
che Entscheidungen treffen. Auf diese Ebene gehören auch das Recht zur aktiven und 
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passiven Wahl des Rates, des Bürgermeisters und seiner Abwahl, die Nominierung der 
Wahlkandidaten usw. Bei der direkten Partizipation muss der unmittelbare Einfluss 
der Betroffenen auf Sachentscheidungen (über Bürgerentscheide, Anhörungen, Ein-
wohneranträge, Einwohnerversammlungen, Anregungen und Beschwerden) selbst 
gewährleistet sein. (Detjen 2000, S. 48 f.) 

Diese Differenzierung gibt es auch auf der Ebene des Demokratiesystems der Kinder 
und Jugendlichen. Zur indirekten, repräsentativ-demokratischen Partizipation zählen 
z. B. Kinder- und Jugendparlamente und -beiräte. Das System der direkten Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen verfügt zwar nicht über das Instrument des Bürger-
entscheids, aber sehr wohl über Verfahren wie Anhörungen, Einwohnerversammlun-
gen, Anregungen und Beschwerden. Einwohnerversammlungen für das „Gemeinde-
volk“ der Kinder und Jugendlichen werden an vielen Orten sehr erfolgreich im Rahmen 
der Beteiligungsstrategie der sogenannten offenen Formen und Foren praktiziert – z. 
B. als Jugendeinwohnerversammlung, in der basisdemokratische Entscheidungen ge-
troffen werden. Einwohneranträge von Kindern und Jugendlichen sind im Prinzip un-
bekannt. Dabei könnten sie grundsätzlich auch – zumindest teilweise – durch diese 
Teilmenge des Gemeindevolkes ausgeübt werden. Etliche Gemeindeordnungen verfü-
gen über das kommunale Wahlrecht ab 16 Jahren. Diese Jugendlichen könnten hier 
also durchaus aktiv werden. Aber auch für Jüngere könnte sich eine juristische Prü-
fung lohnen: Wenn Einwohneranträge nicht nur für „Bürger“, sondern für „Einwohner“ 
zulässig sein sollten, wäre der Fall klar: Kinder und Jugendliche sind kommunalverfas-
sungsrechtlich zwar keine „Bürger“, auf jeden Fall aber Einwohner! 

Manchmal wird die systematische Unterscheidung von direkter und indirekter Demo-
kratie in stark bewertender Form diskutiert, indem diese Beteiligungsformen im Sinne 
von echten Formen unmittelbarer Demokratie und unechten Formen mittelbarer De-
mokratie betrachtet werden. Diesen unechten Beteiligungsformen wird gelegentlich 
vorgeworfen, Beschäftigungstherapie zu sein und eine Alibifunktion auszufüllen (z. B. 
von Arnim 1990, S. 85 ff.). Ich folge dieser kritischen Einschätzung nicht und kann 
nicht erkennen, wieso die jeweilige Form per se gut oder schlecht sein soll. Entschei-
dend ist, dass die jeweilige Form immer als Teil in einem „Gesamtangebot“ gesehen 
werden muss und je nach konkreter Situation sinnvoll, weniger sinnvoll, effektiv oder 
weniger effektiv sein kann. Sie muss nur ernst gemeint und professionell gestaltet 
sein. 

Die unmittelbare Demokratie bezieht sich nicht nur auf Abstimmungen über Sachfra-
gen (bei Kindern und Jugendlichen also deren gesamtes Themenspektrum z. B. in Ju-
gendeinwohnerversammlungen), sondern auch auf „unmittelbare Personalentschei-
dungen des Volkes“, die „Wahl und die Abwahl des Bürgermeisters …, das Kumulieren 
und Panaschieren bei der Gemeinderatswahl“ u. Ä. (bei Kindern und Jugendlichen also 
z. B. auf Wahlen der Schülervertretung, des Jugendparlaments, der Kinderbürgermeis-
terin, des Jugendratsprechers im Jugendzentrum oder der jeweiligen Ratsmitglieder 
oder z. B. auch der jugendlichen Mitglieder in Erwachsenengremien wie dem kommu-
nalen Jugendausschuss). 

Den indirekten („unechten“) Formen müssen „unverbindliche Anregungen, Initiativen 
oder sonstige Mitwirkungen der Bürger oder Einwohner an der Vorbereitung von Ent-
scheidungen, die andere Gemeindeorgane dann in eigener Verantwortung treffen“, 
zugerechnet werden. Hierunter fallen z. B. die Einwohnerfragestunde und die Einwoh-
neranhörung oder die Aufnahme von nichtgewählten Personen in Ratsausschüsse (die 
es ja in etlichen Kommunen auch für Jugendliche im kommunalen Jugendausschuss, 
manchmal als „Kinderkommission“, gelegentlich sogar auch in der Form eines Unter-
ausschusses des Jugendhilfeausschusses gibt). Das Recht für Erwachsene auf das Ge-
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ben von Anregungen und Beschwerden ist eine Beteiligungsform, die es ja in verschie-
denen Gemeinden auch für Kinder und Jugendliche gibt – z. B. im Rahmen spezieller 
Einwohnerfragestunden für Kinder und Jugendliche. 

Es empfiehlt sich, im Falle indirekter Partizipation von Kindern nochmals zu unter-
scheiden, ob diese Vertretungsbefugnis an Kinder oder an Erwachsene delegiert wird. 
Helmut Wintersberger vertritt hier folgende Position: „Im Sinne eines offenen Experi-
ments geht es zuallererst darum, verschiedene Partizipationsmuster nebeneinander 
bestehen zu lassen und allenfalls Prioritäten anzugeben. Z. B. sollte der  direkten Par-
tizipation der Kinder – wo immer möglich – der Vorzug vor indirekten Verfahren gege-
ben werden. Bei indirekten Verfahren sollte die Delegation an Kinder vor der Delega-
tion an Erwachsene stehen“ (Wintersberger 1995, S. 38). 

Schließlich kann Partizipation sowohl auf kollektive oder individuelle Weise stattfin-
den, sie kann spontan und freiwillig zustande kommen oder mehr oder weniger büro-
kratisch verordnet sein. Die Inhalte der Mitbestimmung könnten eher allgemeiner o-
der projektspezifischer Natur sein. 

3. Die Partizipationsleiter – ein „Dauerbrenner“ in der kinderpoli-
tischen Debatte 

Richard Schröder hat in Anlehnung an Hart und Gernert versucht – jetzt allerdings für 
Kinder –, Grade der Partizipation deutlich zu machen. Er stellt sie in der Form einer 
Leiter dar, als Stufen der Beteiligung von der Fremdbestimmung, Dekoration und Alibi-
Teilnahme über die Teilhabe, den Status „zugewiesen/informiert“ bis zur Mitwirkung, 
Mitbestimmung, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung (Schröder 1995, S. 16). Ich 
halte die versteckte Annahme, dass es sich hier sozusagen um ein Kontinuum von 
Partizipationsgraden in derselben Dimension handele, für problematisch. Ich meine 
vielmehr, in diesen Elementen drei fast unabhängige Dimensionen zu erkennen: Fehl-
formen der Partizipation, Beteiligung i. e. S. und echte Selbstbestimmung. Der Stel-
lenwert der Beteiligung i. e. S. würde sich dann wie folgt darstellen: 

 

1. Fehlformen 2. Beteiligung 3. Selbstbestimmung 

1.1 Fremdbestimmung 2.1 Teilhabe 3.1 Selbstbestimmung 

1.2 Dekoration 2.2 
zugewiesen, aber infor-
miert 

3.2 Selbstverwaltung 

1.3 Alibi-Teilnahme 2.3 Mitwirkung  

 2.4 Mitbestimmung  

Steigerungsgrade von Beteiligung und Selbstbestimmung 
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Die Einzelelemente lassen sich nach Schröder wie folgt beschreiben (Schröder 1995, 
S. 16 f.): 

1.1 Fremdbestimmung 
fremddefinierte Inhalte und Arbeitsformen, Manipulation der Betroffenen, die keine 
Kenntnis der Ziele haben 

1.2 Dekoration 
Mitwirken auf einer Veranstaltung ohne Kenntnis der Ziele 

1.3 Alibi-Teilnahme 
Teilnahme an Veranstaltungen und Konferenzen ohne wirklichen Einfluss und Stimme 

2.1 Teilhabe 
mehr als reine Teilnahme, gewisse „sporadische“, anteilige Beteiligung („Engagement“) 

2.2 Zugewiesen, aber informiert 
zwar Dominanz von Erwachsenen bei der Themenwahl und Vorbereitung, aber gute Infor-
mierung der betroffenen Kinder und Jugendlichen (verstehen und Bescheid wissen) 

2.3 Mitwirkung 
indirekte, aber reale Einflussnahme insb. bei der Ideen- und Lösungsfindung (aber nicht 
bei der Umsetzung), keine Entscheidungskompetenz 

2.4 Mitbestimmung 
tatsächliche Beteiligung durch gemeinsame, demokratische Entscheidungen (selbst wenn 
die ursprüngliche Idee von Erwachsenen kommen sollte) 

3.1 Selbstbestimmung 
Initiative für Vorhaben und alle Entscheidungen in Projekten durch die Kinder und Jugend-
lichen selber (aufgrund eigener Interessenslage und Betroffenheit), Unterstützung und För-
derung durch Erwachsene möglich 

3.2 Selbstverwaltung 
völlige Entscheidungsfreiheit und Selbstorganisation von Projekten, Angeboten und Insti-
tutionen (Jugendzentren), Entscheidungen und Ergebnisse werden Erwachsenen nur mitge-
teilt 

Diese Dreiteilung ohne Steigerungsform scheint mir deshalb sinnvoll zu sein, weil kei-
neswegs ausgemacht ist, dass Selbstbestimmung der anspruchsvollste und schwie-
rigste Vorgang der Demokratisierung ist. Wenn Politik die „verbindliche Regelung der 
gemeinsamen Angelegenheiten“ (Meyer 1996, S. 31) ist, geht es um das Zusam-
menführen unterschiedlicher Interessen und vor allem um das Teilen von Macht (ein 
Element, das im Wort „Partizipation“ steckt und merkwürdigerweise in der Beteili-
gungsdebatte für Kinder nicht sehr scharf herausgearbeitet wird). Und dies dürfte 
meistens ein wesentlich anspruchsvollerer und schwierigerer Prozess sein als die 
Selbstbestimmung in einem autonomen Bereich (z. B. in einem selbstverwalteten Ju-
gendzentrum oder Projekt, in einer selbstverwalteten Gruppe, die ein Theaterstück 
entwickelt u. Ä.). Bei der Gewährung von rechtlich abgesicherten Mitbestimmungs- 
und Mitwirkungsrechten für institutionalisierte Kinderund Jugendbeiräte (z. B. über 
die in einigen schleswig-holsteinischen Gemeinden übliche Verankerung in der 
Hauptsatzung) müssen die Erwachsenen „teilen“. Und das ist nicht immer einfach o-
der gar selbstverständlich. Im Übrigen kommen „lupenrein“ selbstverwaltete Zonen 
ohne Erwachsenenbeteiligung schon aus entwicklungspsychologischen Gründen zu-
mindest auf Kinderebene weniger infrage. Außerdem sollte man sich immer vor Au-
gen halten: 

„Partizipation bedeutet nicht, ‚Kinder an die Macht’ zu lassen oder ‚Kindern das Kom-
mando zu geben’. Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das 
Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme 
zu finden. Kinder sind dabei nicht kreativer, demokratischer oder offener als Erwach-
sene, sie sind nur anders und bringen aus diesem Grunde andere, neue Aspekte und 
Perspektiven in die Entscheidungsprozesse hinein“ (Schröder 1995, S. 14). 
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4. Partizipationsniveaus: die Intensität der Beteiligung 

Man kann in Abwandlung von Systematiken, die Detjen im Rahmen einer Analyse der 
niedersächsischen Gemeindeordnung für erwachsene Bürger entwickelt hat (Detjen 
2000, S. 47 ff.), auch für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen folgende Par-
tizipationslevels erkennen, die im Sinne von Intensität der Einflussnahme oder von 
Effektivität des Betroffeneneinflusses interpretiert werden können. 

4.1 Mitwirkung am Willensbildungs- und Entscheidungsprozess2 

Es geht hier um eine schwache Form der Beeinflussung des gemeindlichen Handelns, 
aber für klug und effektiv arbeitende Kommunen ist sie wichtig, wenn die Gemeinden 
„sachgerechte und von den Betroffenen akzeptierte Entscheidungen treffen“ wollen. 

Informationsrecht 

Hier geht es um die Befriedigung des Informationsbedarfes der Betroffenen. Dieses in 
vielfältiger Form existierende Prinzip des Anspruchs auf Information soll Transparenz 
der Vorgänge in der Gemeinde herstellen. 

„Dabei ist die Bürgerinformation unabdingbar für die Meinungsbildung der Bürger, 
die wiederum Voraussetzung für die Mitwirkung an Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozessen ist. Die Gemeinde muss für Bürgerinformation sorgen, wenn sie die 
Bürger für die kommunale Politik interessieren und am Gemeindeleben teilhaben las-
sen will. Instrumente der Bürgerinformation sind die Öffentlichkeit der Ratssitzungen, 
die Pflicht zur Unterrichtung der Gemeindeeinwohner in der Einwohnerversammlung 
und die Einwohnerfragestunde“ (Detjen 2000, S. 53). 

Der „Anspruch auf Information“ wird für Kinder und Jugendliche z. B. über Kinderund 
Jugendsprechstunden des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin, über Informati-
onsveranstaltungen oder auch über Informationsbroschüren für Jugendliche zur 
„Kommunalen Beteiligung“ usw. befriedigt. 

Anhörungsrecht (insb. Befriedigung des Informationsbedarfs der Kommune) 

Beim Anhörungsrecht geht es um „Anhörung von Einwohnern, Anhörung von Sachver-
ständigen, Berufung anderer Personen in die Ausschüsse, Bürgerbefragung … Anre-
gungen und Beschwerden, … Einwohnerfragestunde …, die Einwohnerversammlung, 
die Unterrichtung und Erörterung im Bauleitplanverfahren“ (Detjen 2000, S. 53 f.). 

Beim Anhörungsrecht handelt es sich also um das Recht, von den Organen der Ge-
meinde in einer bestimmten Angelegenheit gehört zu werden und die eigene Perspek-
tive sichtbar zu machen. Die Organe müssen aber nicht so handeln, wie es der Ange-
hörte vorschlägt. Die anhörungsbezogene Beteiligung soll insbesondere eine verbes-
serte Kommunikation zwischen den Einwohnern oder Bürgern und Politik und Verwal-
tung ermöglichen. 

Es gibt vielfältig dokumentierte Praxisbeispiele über Kinder- oder Jugend-Anhörungen 
– meistens in Form des „Kinderund Jugendforums“. 

Initiativrecht 

Das Recht auf Aktivierung gemeindlicher Organe wird in der Erwachsenwelt normaler-
weise über den Einwohnerantrag, das Bürgerbegehren und über Anregungen und Be-
schwerden ausgeübt. Es könnten hier aber auch andere legale Methoden, die Organe 

                                                           
2 Siehe Tabelle 1 auf S. 35: Stufe 2 
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der Gemeinde zu einem in der Gemeindeordnung vorgeschriebenen Handeln zu ver-
anlassen, eingeordnet werden (z. B. über Öffentlichkeitsund Pressearbeit). In diesem 
Zusammenhang muss das Initiativrecht auch als Recht, eine Angelegenheit auf die 
Tagesordnung zu setzen (Antragsund Rederechte von Nichtmitgliedern des Gremi-
ums), gesehen werden. 

Diese Rechte der „Aktivierung gemeindlicher Organe“ haben einige Kommunen in der 
Absicht, die strukturelle Verankerung der Kinderund Jugendbeteiligung voranzutrei-
ben, so interpretiert, dass sie ihren Kinderund Jugendparlamenten Antragsrechte für 
das Kommunalparlament oder Ausschüsse gewährt haben. 

Aushandlungsrecht3 

Eikel weist auf eine weitere Mitwirkungsform hin: „Partizipation als Teilhabe an de-
mokratischer Meinungsbildung durch Kommunikation und Aushandlung“. Hier „ste-
hen die interaktiven Formen einer unmittelbaren Kommunikation im Vordergrund. Dis-
kutieren, debattieren und deliberieren4 beschreiben dabei zentrale Fähigkeiten […], 
die es erfordern, eigene Vorstellungen und Positionen zu artikulieren, verschiedene 
Perspektiven und Ansichten einzubeziehen und sie im Diskurs mit anderen abzuwä-
gen, um einerseits zu fundierten Meinungen und andererseits auch zu sozial geteilten 
Vorstellungen, Orientierungen und Zielen kommen zu können. Dabei kann auch die 
verbale Bearbeitung von Konflikten als Teil dieser interaktionsbetonten Beteiligungs-
form verstanden werden.“ (Eikel 2007, S. 17 f.) Der Aushandlungsmodus kann formel-
len Charakter – mit dem er in den Status eines Mitwirkungsrechtes gelangen kann – 
oder informellen Charakter haben. 

Aber auch bei der eher formellen Variante des Aushandlungsmodus ist der allererste 
Impuls zur Durchführung im Allgemeinen zwar nicht informell, aber doch eher „halb-
formell“: Es hat sich vielfach ganz schlicht als politisch klug und sinnvoll erwiesen bei 
offenen und umstrittenen Fragestellungen alle Stakeholder und Akteure rechtzeitig 
einzubeziehen und, unter Berücksichtigung der verschiedensten Perspektiven, bes-
ser angepasste Lösungen zu erarbeiten, die im Übrigen dann später bei der Umset-
zung auch besser legitimiert sind und auf größere Akzeptanz stoßen. 

Aushandlungsverfahren werden im Allgemeinen aufgrund freiwilliger Vereinbarungen 
durchgeführt (manchmal auch „gewährt“), was zwar nicht im juristischen Sinne, aber 
doch im sozialen Sinne „Vertragscharakter“ haben kann. Sie können jedoch auch auf 
dieser Ebene formelleren Charakter annehmen. Formeller wird der Aushandlungsmo-
dus selbst wenn es sich dabei um ein juristisch schwaches, aber doch sehr wirksames 
Mitwirkungsrecht handelt – dann, wenn es z. B. einen Ratsbeschluss zur Durchfüh-
rung eines Aushandlungsverfahrens gibt oder wenn solche Verfahren z. B. im Rahmen 
kommunaler Familienpolitik durch ein Leitbild verankert werden und auch dadurch, 
dass beim Aushandlungsverfahren meistens die bereits erwähnten allgemeinen Infor-
mations-, Anhörungs- und Initiativrechte direkt berührt sind und einfließen. 

Das Kategorienpaar formell – informell ist auch relevant, wenn man die gewählten Me-
thoden betrachtet: Die alltäglichen Gesprächsformen in der sozialen, politischen und 
pädagogischen Praxis, die eher offenen und dialogischen Prozessstrukturen folgen (z. 
B. bei Absprachen, einfachen Konfliktregelungen usw.) bezeichne ich in Form und In-
halt als Alltagspartizipation (Stange 2007, S. 283 ff.; Knauer 2007, S. 291 ff.). Sie sind 
klar von den formelleren Aushandlungsformen abzugrenzen, die strukturierteren und 
systematischeren („formelleren“) methodischen Arrangements folgen (Stange 2007, 

                                                           
3 Siehe Tabelle 1 auf S. 35: Stufe 2.6 
4 „Unter Deliberation versteht man eine spezielle Form des Miteinandersprechens, das von dem Ziel ge-
leitet ist, eine schrittweise Verständigung zwischen einzelnen Individuen über unterschiedliche Perspek-
tiven und Wertvorstellungen zu einem Thema zu erreichen.“ (Eikel 2007, S. 18) 
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S. 287 ff.). Anspruchsvolle Beispiele dafür, die alle bereits mit Jugendlichen, z. T. so-
gar mit Kindern durchgeführt wurden, sind: 

• Aushandlungsgruppen in der demokratischen Schulentwicklung und Schulpro-
grammentwicklung (Schütze/Hildebrandt/Wenzel 2007, S. 126 ff.) 

• systematische Mediationsverfahren (Redlich 1997, 2000; Faller/Kerntke/Wass-
mann 1996) 

• die auch für Kinder und Jugendliche adaptierte Stadtplanungsmethode Planning 
for Real (Gibson 1996; Gibson/Wratten 1996; Technologie-Netzwerk Berlin 2007) 

• Deliberationsforum (Sliwka/Frank 2007, S. 60 ff.) 
• Austauschmethode und Konsens-Workshopmethode im Rahmen des ToP-Verfah-

rens (Technologie of Participation) des Institute of Cultural Affairs (ICA) und der 
Bertelmann Stiftung (Bertelsmann Stiftung 2004a) 

• Zukunftswerkstätten (Stange 1993; 1994; 1996) 
• Zukunftskonferenzen (Weisbord/Janoff, 2000; 2001): 
• AI-Appreciative Inquiry: Workshop-Methode nach dem Muster der „wertschätzen-

den Erkundung“ (Zur Bonsen/Maleh 2001) 
• Open Space (Owen 2001; Petri 2000) 
• Problemlösungen und Entscheidungen im Rahmen des Metaplan-Verfahrens (Kle-

bert/Schrader/Straub1984) 

4.2 Mitbestimmungs- und Selbstbestimmungsrechte: Entscheidungs-
rechte5 

Hier geht es um mehr als Mitwirkung, um das Recht, eine Angelegenheit verbindlich 
zu entscheiden6. „Eine Entscheidung durch die Bürgerschaft wird, wie der Name 
schon sagt, durch den Bürgerentscheid, und nur durch ihn, sofern es um Sachent-
scheidungen geht, bewirkt“ (Detjen, 2000, S. 53). 

Diese Entscheidung kann entweder durch „die Basis“ selber, also von der Bürger-
schaft vorgenommen werden oder dem Rat eine solche Handlung auferlegt werden. 
„Hierzu zählen folglich das Bürgerbegehren, der Bürgerentscheid und, mit gewissen 
Abstrichen, der Einwohnerantrag.“7 (Detjen 2000, S. 54). 

Entscheidung durch die „Basis“ (Selbstbestimmung8) 

Hier erfolgt die Entscheidung durch die Bürger selber, statt durch die kommunalen 
Gremien. Der Erwachsenenwelt entsprechende Entscheidungsrechte wie den Bürger-
entscheid gibt es für die „Basis“, also das „Volk“ der Kinder nicht. Dafür gibt es aber 
auf der Ebene ihrer Gremien durchaus vergleichbare Rechte: Gelegentlich sind Ju-
gendvollversammlungen in bestimmten Bereichen volle Entscheidungsrechte zuer-
kannt worden. Die Entscheidung über Formen und Inhalte von Vorhaben innerhalb der 
Projekt-methode kann hier ebenfalls eingeordnet werden. Es ist also an alle Formen 
der vollen Übertragung von Macht auf Kinder und Jugendliche zu denken, durch die 
Betroffene über ein bestimmtes Projekt, ein Programm, Thema oder Teilproblem die 
volle Entscheidungsmacht erhalten. 

                                                           
5 Siehe Tabelle 1 auf S. 35: Stufe 3 und 4. 
6 Die kommunalverfassungsrechtliche Diskussion fixiert sich auf den zweifellos zentralen Aspekt der 
„Entscheidung“. Diese Sichtweise ist aber verkürzt. Die Beteiligung am „Willensbildungsprozess“ ist in-
haltlich aber viel weiter zu fassen. Dies ist Gegenstand des Abschnittes 5. 
7 „Der Einwohnerantrag hat nicht die rechtliche Wirkung einer vom Rat vorzunehmenden Entscheidung. 
Der Rat muss lediglich den Einwohnerantrag beraten. Gleichwohl kann der Antrag faktisch den Rat unter 
Entscheidungsdruck setzen.“ (Detjen 2000, S. 54). 
8 Dies ist nur eine der Formen der Selbstbestimmung. Andere sind in den Abschnitten 2.2 und 3. ein-
geführt worden. 
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Entscheidung durch Repräsentanten 

Etliche Kinderund Jugendparlamente verfügen im Rahmen ihrer Etats über vollstän-
dige Entscheidungsrechte. Auch die Entscheidung von delegierten Jugendlichen über 
Geldmittel im Youth-Bank-Konzept könnte hier genannt werden. Soweit es um ge-
meinsame Angelegenheiten mit dem politischen Erwachsenensystem geht, also um 
Themen, die den Kindern und Jugendlichen nicht zur alleinigen Entscheidung überge-
ben wurden, fallen diese Entscheidungen in die nächste Kategorie der Mitentschei-
dung (Mitbestimmung). 

Mitentscheiden/Mitbestimmen 

Hier geht es – darüber hinaus – vor allem darum, dass Jugendliche volles Stimmrecht 
in kommunalen Gremien haben (Jugendliche als Mitglied im Sozial- und Jugendaus-
schuss, in der Stadtteilkonferenz, im Rahmen der Jugendhilfeplanung, Jugendliche als 
Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses usw.). 

Dieser Aspekt ist nicht zu verwechseln mit der Aktivierung gemeindlicher Organe 
durch das Rede- und Antragsrecht in bestimmten Gremien (z.B. Jugendliche als bür-
gerliches Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss), was eher als Mitwirkungsrecht 
denn als Mitbestimmungsrecht einzuordnen wäre. 

Hilfreich zur weiteren Systematisierung und Entfaltung von Beteiligungstypen und  
-niveaus usw. sind auch die Reichweiten-Differenzierung, die im Abschnitt 6 erörtert 
wird (vgl. dazu Detjen 2000, S. 47 ff.) und die nachfolgende Einführung unterschiedli-
cher Bereiche der Partizipation. 

5. Mehr als Entscheidungen: Beteiligung bei der Umsetzung und 
Partizipation an den Ergebnissen 

Neben der gerade erörterten mehr formalen Betrachtung der Partizipation (Niveaus, 
Intensitäten) ist auch ein eher inhaltlicher Blickwinkel interessant. Dabei muss man 
nicht allein an die eigentlichen Themen und Gegenstände der Beteiligung denken, die 
weiter unten im Rahmen der Reichweitendifferenzierung aufgegriffen werden, son-
dern auch an die unterschiedlichen Bereiche der Beteiligung. Damit sind fünf grobe 
Inhaltstypen von Partizipationsgegenständen gemeint: Geht es um Partizipation im 
Bereich der Problemdefinition, im Bereich der Ideen- und Vorschlagsentwicklung, im 
Bereich der Entscheidung, im Bereich der Umsetzung9 oder um die Partizipation an 
den Ergebnissen? 

Die Beteiligung an der Entwicklung eines gemeinsamen Problemverständnisses ist si-
cher ein sehr wichtiger Bereich. Schon bei der Definition dessen, was denn überhaupt 
das gemeinsam zu regelnde Problem sei und mit welchem Ziel es zu regeln sei, ist 
Beteiligung unabdingbar. Wenn sich hier nicht alle Perspektiven und Interessen arti-
kulieren können, ist ein vollständiger demokratischer Prozess schon nicht mehr mög-
lich. Auch die Partizipation an der Lösungsproduktion (Ideen- und Vorschlagsentwick-
lung) und vor allem an der Entscheidung über Vorschlagsvarianten ist bedeutsam. 
Letzterer Bereich wird allgemein als der Kern eines jeden Partizipationsprozesses ver-
standen. Dazu ist in den vorangegangenen Abschnitten bereits einiges gesagt wor-
den. Ich möchte den Aspekt der Beteiligungsbereiche deshalb im Folgenden anhand 
der zwei Bereiche erörtern, die in der Partizipationsdebatte regelmäßig unterschlagen 
werden: dem Bereich der Planung und Umsetzung und dem Bereich der Partizipation 
an den Ergebnissen. 

                                                           
9 Wie bereits erwähnt: Die Bereiche bilden im Prinzip die üblichen Phasen der Problemlösung und des 
Projektmanagements ab. 
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Beteiligung bei der Planung und Umsetzung 

In der Debatte um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen wird häufig verges-
sen, dass sowohl im Planungsprozess als auch bei der eigentlichen Umsetzung von 
kooperativen Entscheidungen und Lösungen meistens noch ein erheblicher Gestal-
tungsspielraum bleibt, der durch vielfältige Akteure besetzt wird – nicht immer durch 
die, die an den Entscheidungen selber beteiligt waren. Wer den starken Einfluss von 
Erwachsenen – insbesondere der Verwaltung oder des pädagogischen Personals – bei 
der Umsetzung der Projektergebnisse von Kindern und Jugendlichen bis hin zur Ver-
fälschung der ursprünglichen Intentionen erlebt hat, weiß, dass hier breite Möglich-
keiten und Notwendigkeiten der Einflussnahme bestehen10. Letztlich sind für das end-
gültige Ergebnis des Beteiligungsprozesses gerade auch in diesem Bereich aktives, 
veränderndes Handeln und Engagement der Betroffenen entscheidend. Deshalb wird 
diese Zone der Partizipation auch als elementarer Bestandteil der wohl wichtigsten 
Strategie und Grundform der Kinderund Jugendbeteiligung, nämlich des Projektansat-
zes, so sehr betont. 

Starker Einfluss der Kinder und Jugendlichen bei der Planung und Umsetzung, beim 
Handeln und Verändern, um den es hier geht, findet nicht nur in den Zonen der 
„Selbstverwaltung“, in eigenen, selbstbestimmten Projekten statt. Dort haben die Be-
troffenen ja allein die Entscheidungsmacht. In allen anderen Partizipationssituationen 
aber muss auch bei der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen geteilt werden 
mit anderen, also bei allen kooperativen Projekten, die immer eine Vielzahl an Akteu-
ren, „Stakeholdern“ und unterschiedlichen Interessengruppen aufweisen. Wer hier an 
die Umsetzung von Projekten geht, muss sich seine Mitwirkungsrechte meistens 
durch massives Engagement und Verantwortungsübernahme aktiv erkämpfen (siehe 
auch Tabelle 1: Stufe 2.6, 3 und Bereich 4). 

Dieses Engagement überschneidet sich oft mit dem klassischen freiwilligen Engage-
ment in bürgerschaftlichen Projekten und der dort intendierten Mitwirkung an der ak-
tiven Gestaltung der Lebenswelt (Eikel 2007, S. 18 f.). Dabei handelt es sich – bei al-
lem Engagement und dem Versuch, die Selbstbestimmungskomponente zu betonen 
– gelegentlich auch um verkürzte Formen der Partizipation, weil die Aktions- und En-
gagementseite oft ganz allein im Mittelpunkt steht und zu wenig gesehen wird, dass 
Projekte und Maßnahmen in sämtlichen Phasen immer eingebunden sind in ein kom-
pliziertes Netzwerk von Themen, Methoden, Akteuren, Interessen, Entscheidungen, 
die eine Vielfalt von Mitwirkungserfordernissen ergeben11. Gefragt ist also ein Ge-
samtsystem des Engagements auf allen Ebenen von Entscheidungs- und Umsetzungs-
prozessen statt der jeweiligen Fixierung auf eine bestimmte Phase, Methode oder 
Gruppe von Akteuren. Freiwilliges Engagement und bürgerschaftliche Projekte haben 
dennoch eine sehr große Bedeutung in einem Gesamtsystem der Partizipation – und 
um das geht es ja in diesem Beitrag –, weil sie insistieren auf der fundamentalen Be-
deutung der Verantwortungsübernahme (vgl. Eikel 2007, S. 18 f.), die neben den Par-
tizipationsrechten immer die zweite Seite der Beteiligungsmedaille darstellt. 

                                                           
10 Zu berücksichtigen ist hier auch der im folgenden Aufsatz („Warum Partizipation?“, Abschnitt 6.) skiz-
zierte empirische Sachverhalt, dass Kinder und Jugendliche, die in der Umsetzungsphase z. B. von Bau-
projekten beteiligt werden, ihre Anlagen besser pflegen (Vandalismusprophylaxe usw.). 
11 Das klassische freiwillige Engagement in bürgerschaftlichen Projekten und die Mitwirkung an der ak-
tiven Gestaltung der Lebenswelt wie es sich z.B. beim Service Learning und Community Learning von 
demokratischen Schulen zeigt, geht sicher häufig davon aus, dass es sich um selbstbestimmte und 
selbstverwaltete Projekte handele (in der Strukturgrafik auf S. 35 die Stufe 4), fällt aber - zumal bei kom-
plexeren kommunalen Projekten dennoch meistens eher in den Bereich der kooperativen Projekte, in 
dem die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte (Stufe 2 und 3 auf S. 35) mit vielen Akteuren und Inte-
ressengruppen geteilt werden müssen, was zu sehr anspruchsvollen Prozessen führt. 



 

 

19 

Echte Beteiligungsrechte sind in diesem Bereich (zu dieser Phase) kaum vorhanden. 
Diese Rechte werden meistens – wie das Aushandlungsrecht – freiwillig gewährt, oder 
durch faktisches Handeln und Druck hergestellt und öffentlich erkämpft. Sie sind ge-
legentlich aber auch durch Beschlüsse, Satzungen und Richtlinien strukturell veran-
kert und abgesichert. 

Partizipation an den Ergebnissen12 

Schnurrs Hinweis, auch die „Teilhabe an den Politikresultaten, etwa im Sinne einer 
Partizipation an Freiheit, gesellschaftlicher Macht, Reichtum, Wohlstand und Sicher-
heit“ (Schnurr 2001, S. 1330, Hervorh. W.S.) sei ein wesentlicher Aspekt einer parti-
zipatorischen Gesellschaft, gilt in besonderer Weise auch für Kinder und Jugendliche. 
Wenn sie sich in Projekten engagieren und nicht erleben, dass sie selber etwas von 
den Ergebnissen haben, wird die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit verhindert.13 
Frustration und Motivationsverlust setzen ein und reduzieren späteres Engagement. 
Häufig hängt dies auch mit einem strukturellen kommunalen Planungsdefizit zusam-
men, das den Kindern und Jugendlichen zu schaffen macht, nämlich den im kommu-
nalen und staatlichen Sektor üblichen viel zu großen Zeithorizonten, bei denen dann 
eine Generation die die Ergebnisse (Bau von Spielplätzen, Skateranlagen, Jugendzen-
tren usw.) durchgesetzt hat, selber aber nicht mehr in den Genuss derselben kommt 
(vgl. dazu den Aufsatz zum Stand der Kinderund Jugendpartizipation in diesem Band, 
Abschnitt 6). 

Auch dieser Bereich (bzw. Phase) der Beteiligung wird notorisch unterschätzt. Beteili-
gungsrechte sind hier teilweise durchaus gegeben, meistens durchaus formal – oft 
sogar großzügig und offen – geregelt. Die Nutzungsberechtigung wird also nicht nur 
in freiwilligen Akten gewährt, sondern ist über Nutzerrichtlinien, Dienstanweisungen, 
Satzungen für die Kinder- und Jugendangebote und -einrichtungen und die gesetzli-
chen Grundlagen (SGB VIII) fixiert. Gelegentlich wird die Nutzungsberechtigung aber 
auch durch faktisches Handeln und Druck öffentlich erkämpft. 

6. Reichweiten-Differenzierung der Partizipation14
 

Unter politikpraktischen Gesichtspunkten sehr wichtig ist die Kategorisierung unter 
dem Aspekt der Reichweite der Beteiligung. 

Thematische Begrenzung 

Beteiligungsformen lassen sich danach differenzieren, ob die Zulässigkeit und Zu-
ständigkeit thematisch begrenzt ist oder nicht. Das ist in den Kommunalverfassungen 
für Erwachsene ein übliches Verfahren, allein schon dadurch, dass bestimmte Themen 
und Rechte der Bundes-, Landes- oder Kreisebene statt der Gemeindeebene zugeord-
net sind (z. B. Jugendhilferecht oder Katastrophenschutz) oder z. B. bei der Beschrän-
kung bestimmter Rechte nur für die Bauleitplanung. 

Auch innerhalb der Kinder- und Jugendbeteiligung ist die thematische Begrenzung ein 
häufig gegebenes Charakteristikum. Sie ist sogar wesentliches Merkmal des Projekt-
ansatzes und hat nicht nur einschränkende Wirkungen, sondern kann im Rahmen ei-
ner partizipationsdidaktischen Betrachtung sogar von großem Vorteil sein (weil kon-
zentrierend und motivierend wirkend). Auch wenn in der Fachliteratur (insbesondere 
in der rechtlichen) weitestgehende Einigkeit darüber herrscht, dass die Konzentration 

                                                           
12 Siehe Tabelle 1 auf S. 35 
13 Die große Bertelsmann- Untersuchung zur Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland hat als ei-
nen der entscheidenden Einflussfaktoren die Partizipationszufriedenheit am Wohnort herausgefiltert, der 
auch die Ergebnisse von Beteiligung einschließt. (Bertelsmann Stiftung 2005, S. 35) 

14 Siehe Tabelle 1 auf S. 35: Reichweiten-Dimensionen 1 -3 
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der Beteiligungsthemen für Kinder und Jugendliche auf „Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises“ oder Themen, die sie „direkt betreffen“, sinnvoll sei: Die Gefahr, 
dass gerade Kinder und Jugendliche auf „ungefährliche Spielwiesen“ vertröstet wer-
den, ist sehr ernst zu nehmen. Das KJHG ist da mit seiner Forderung nach Schaffung 
„positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien“ und einer „kin-
der- und familienfreundlichen Umwelt“ (§ 1, Abs.3, Nr. 4) sehr viel offensiver (siehe 
dazu auch das breite Themenspektrum, das in Band 5 und 6 über „Aktionsfelder und 
Inhalte der Partizipation diskutiert wird). Kataloge ausgeschlossener Gegenstände 
sollten also sehr vorsichtig – selbst bei Heranziehung des Überwältigungs- und Über-
forderungsverbotes – gehandhabt werden. 

Zielgruppenbegrenzung 

Meines Erachtens ist eine Reichweitendifferenzierung auch unter dem Gesichtspunkt 
der beteiligten und betroffenen Zielgruppen vorzunehmen. 

A. Popularpartizipation oder Betroffenenpartizipation? 

Der unter politikpraktischen Gesichtspunkten sehr wichtige Unterschied zwischen Öf-
fentlichkeits- oder Popularpartizipation einerseits und Betroffenenpartizipation ande-
rerseits stellt sich wie folgt dar: 

Die Öffentlichkeitspartizipation beteiligt alle Personen (Einwohner), in unserem Fall 
also alle in einer Gemeinde lebenden Kinder und Jugendlichen. 

Bei der Betroffenenpartizipation werden dagegen nur diejenigen einbezogen, die von 
einem Entscheidungsthema besonders berührt sind, z. B. nur die Schüler einer be-
stimmten Schule oder die Besucher der Jugendzentren. Hier geht es also lediglich um 
zu treffende Sachentscheidungen, die die persönliche Betroffenheit des Einzelnen 
tangieren (z. B. eine Skateranlage in einem bestimmten Stadtteil). Hier greifen dann 
neben der üblichen Projektbeteiligung auch Beteiligungsformen wie die Betroffenen-
anhörung, die demjenigen gewährt werden, in dessen Rechte durch einen Verwal-
tungsakt eingegriffen wird. 

B. Weitere Einschränkung von Rechten und Verfahren auf Teilgruppen 

Hier ist zu denken an Altersgruppen (Kinder- oder Jugendparlament), örtliche defi-
nierte (nur Kinder und Jugendliche bestimmter Gemeinden, Stadtteile usw.), instituti-
onelle und organisationsbezogene (Kindergärten, Schularten, Jugendzentren, Mitglie-
der und Nichtmitglieder bestimmter Verbände und Vereine), sonstige soziale Gruppie-
rungen (Migrantenkinder, Behinderte, Mädchen und Jungen usw.). Der Sinn solcher 
Differenzierungen ist im Allgemeinen, eine besondere Förderung und Unterstützung 
benachteiligter Gruppen zu ermöglichen. Konkretisiert wird dieses Prinzip, wenn z. B. 
Projekte speziell für bestimmte Zielgruppen angeboten werden, wenn zwischen Kin-
der- und Jugendparlamenten unterschieden wird, wenn neben Senioren- und Auslän-
derbeiräten spezielle Jugendbeiräte eingerichtet werden. 
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7. Institutionell-formelle Beteiligung vs. informelle Beteiligung 

Die Beteiligungsformen lassen sich auch kategorisieren in parlamentarische Beteili-
gung, vorparlamentarische Beteiligung und informelle Beteiligung (Detjen 2000, S. 
54 f.). 

Die parlamentarische Beteiligung i. e. S. umfasst alle demokratisch legitimierten und 
formellen Prozesse wie Nominierungen von Bewerbern für Wahlvorschläge (innerhalb 
von Parteien oder Wählervereinigungen), die Wahlen selber und die über die konsti-
tuierten Gremien gewählten politischen und administrativen Positionen (Bürgermeis-
ter, Ausschussvorsitzende usw.). Bei Kindern und Jugendlichen wären dies z. B. die 
kind- und jugendgemäßen Formen der Bewerbung für ein Mandat, z. B. über ein Schul-
projekt, interaktiven „Wahlkampf“, Wahlpartys usw. und natürlich die Ausübung des 
parlamentarischen Mandates selber. 

Die vorparlamentarische Beteiligung ist nicht informell zu verstehen. Sie erfolgt zwar 
außerhalb des Rates, ist aber rechtlich normiert und somit strukturell-institutionell 
verankert und damit durchaus eine ernst zu nehmende Form der Einflussnahme auf 
den Rat. Alle oben beschriebenen Formen der Information und Anhörung bzw. Teile 
der Aktivierungsrechte sind hier einzuordnen. Alle diese Formen gibt es auch für Kin-
der und Jugendliche (Informationsveranstaltungen für Kinder, Anhörungen auf Ju-
gendforen usw.). 

Die informelle Beteiligung umfasst ein nicht-institutionalisiertes breites Spektrum 
von Aktivitäten ohne formelle Verfahrensregelungen, die gleichwohl aber Einfluss ent-
falten können: Anrufe, persönliche Gespräche mit Lokalpolitikern, vielfältige Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit, Leserbriefe, Initiativen und Anregungen in Vereinen, Ver-
bänden, Parteien, Bürgerinitiativen, Demonstrationen und auch das Nicht-Wählen als 
besondere Form des Protestes (von Alemann 1997, S. 11 f., 18 f). Auch Kinder und 
Jugendliche können auf „diesem Klavier spielen“. Es gibt vielfältige Beispiele aus der 
Praxis z. B. für öffentliche Aktionen im Zusammenhang mit Mittelkürzungen, Schlie-
ßung von Einrichtungen oder der Mobilisierung für bestimmte Einrichtungen (z. B. 
den Bau von Skateranlagen), sei es über Flugblätter, Jugendeinwohnerversammlun-
gen, öffentlich präsentierte Videoproduktionen im Zusammenhang mit Sozialraum-
analysen oder Internetauftritte. 

In diese Kategorie fallen auch einige der von Sturzenhecker in Anlehnung an das Kon-
zept von Sherry Arnstein (1969) aus den 60er Jahren benannten Elemente einer Stu-
fenleiter der Partizipation, hier gekürzt um die Elemente, die bereits oben diskutiert 
wurden (Sturzenhecker 2007, S. 197 f.; vgl. Arnstein 1969, S. 214). 

„Therapie meint hier eine Form, in der von der Unfähigkeit der Betroffenen zur eigen-
mächtigen Entscheidung ausgegangen wird und ihnen deshalb eine erzieherische Be-
handlung verordnet wird, um überhaupt erst basale Fähigkeiten für Teilhabe zu pro-
duzieren. … 

Beratung ist eine Beteiligungsform, in der Betroffene ihre Position zur anstehenden 
Fragestellung entwickeln und einbringen dürfen, ohne dass aber Mächtige an diese 
Vorschläge gebunden wären. 

Beschwichtigung bedeutet, dass der Schein der Einflussmacht der betroffenen Vor-
schläge erhöht wird, aber ohne ihnen letztendlich gewährt zu werden, z. B. durch Ein-
beziehung ausgesuchter Mitglieder der Betroffenengruppe ohne Rechenschafts-
pflicht ihr gegenüber in die Entscheidungsgremien der Mächtigen.“ 

Die von Sturzenhecker ergänzte Form der Anwaltschaft („Unmündigen“ Betroffenen 
wird ein Vertreter ihrer Interessen bestellt) ist nicht dem informellen Bereich, sondern 
der Kategorie der Mitwirkung zuzuordnen (siehe Grafik 1 in der Zusammenfassung). 
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8. Verallgemeinerung: ein neuer Vorschlag zur Systematisierung 
von Partizipation 

Die beschriebenen Kategorien stehen in einem klaren logischen Verhältnis zueinan-
der, was durch einen neuen Vorschlag zur Systematisierung von Partizipation in Form 
der folgenden Tabelle 1 ausgedrückt werden soll (Beteiligungsgrad- und Reichweiten-
Orientierung) wie er bisher noch nicht vorgelegt wurde. Dabei werden die sieben 
Grundformen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Strategien), die im 5. Bei-
trag dieses Bandes entwickelt werden, schon zu der allgemeinen Systematik in Bezie-
hung gesetzt. Durch die Aufnahme der 4. Strategie Aushandlung und Alltagspartizipa-
tion ist im Übrigen das gesamte Spannungsfeld zwischen den zu Beginn dieses Bei-
trages eingeführten Kategorien Demokratie als Staatsform und Demokratie als Le-
bensform (Alemann 1986, S. 75) erfasst. Dazu gehört auch die Beteiligung an den Po-
litikresultaten der Kinderund Jugenddemokratie (Zuwachs z.B. an Freiheit, Rechten, 
Macht, Wohlstand im pädagogischen Bereich, materiellen Projektergebnissen und 
Maßnahmen).15 
  

                                                           
15 Man könnte den Blick auf die Politikresultate der Kinder- und Jugenddemokratie sicher auch weiter fassen – im 
Sinne der Teilhabe auch an den anderen Politikresultaten des Systems der Erwachsenendemokratie. 
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1. 
1.1 sporadische Beteiligung III. Punktuelle Beteili-

gungsformen 1.2 zugewiesen, aber gut infor-
miert 
1.3 Einfluss durch Einzelaktionen 
nichtinstitutionalisiert, ohne formel-
le Regelungen, aber mit Einfluss 
(z.B. d. Aktionen, Öffentlichkeitsar-
beit u.ä.), aktiver als 1.1 

2. Mitwirkung 2. 
2.1 Öffentlichkeit der Prozesse alle Formen 
2.2 Mitwirkungsrechte delegiert an 
Erwachsene (Politik für Kinder: Gre-
mien, Beauftragte, Anwälte) 

I. Stellvertretende For-
men 

2.3 Informationsrecht II. Beteiligung an Er-
wachseneninstitutionen 2.4 Anhörungsrecht 

2.5 Initiativrecht 
2.6 Aushandlungsrecht 
realer Einfluss, aber ohne echte Ent-
scheidungsrechte 
2.6.1 formell (Beauftragung durch 
Beschluss) 
2.6.2 informell (im Alltagssetting) 

II. Beteiligung an Er-
wachseneninstitutionen 
 
IV. Aushandlung und All-
tagspartizipation 

3. Mitbestimmung 3. 
3.1 Mitbestimmung in Erwach-
senengremien 
3.2 repräsentative Mitbestim-
mung: Delegation der Rechte an 
Kinder und Jugendliche 

II. Beteiligung an Er-
wachseneninstitutionen 
 
VI. Repräsentative For-
men 

4. Selbstbestimmung 4. 
basisdemokratische Entscheidungs-
rechte (direkte Demokratie) 
4.1 direkte Demokratie in Versamm-
lungen 
4.2 Selbstbestimmung und Selbst-
verwaltung in eigenen Projekten 

V. Offene Versamm-
lungsformen, Foren, z.B. 
Jugendeinwohnerver-
sammlung 
VII. Projektansatz 

 

Reichweitendifferenzierung 
1.a thematische Eingrenzung 1. b thematisch nicht begrenzt 
2.a Zielgruppenbegrenzung 2. b keine Zielgruppenbegrenzung 

2.1 a Betroffenenpartizipation 
2.1 b Popularpartizipation (Öffentlichkeitspartizipa-
tion) 

2.2 a Altersgruppenbegrenzung 2.2 b keine Altersgruppenbegrenzung 

2.3 a besondere soziale Gruppierungen (Migrantenkinder) 
2.3 b keine Begrenzung auf besondere soziale Grup-
pierungen 

3. a Einschränkung der Aktionsfelder 3. b Aktionsfeldvollständigkeit 
3.1 a örtliche Begrenzung 3.1 b keine örtliche Begrenzung 

3.2 a institutionelle und organisationsbezogene Begrenzung 
3.2 b keine institutionelle und organisationsbezogene 
Begrenzung 

Tabelle 1: Systematik der Kinder- und Jugendpartizipation: Beteiligungsgrade und 
Reichweiten (Stange)  
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Tabelle 2 stellt nochmals die Basis für die Ableitung dieser Systematik zur Verfügung: 
 

Detjen, Stange: Reichweiten-Differenzierung 

thematische Eingrenzung thematisch nicht begrenzt 

Zielgruppenbegrenzung keine Zielgruppenbegrenzung 

örtliche Begrenzung keine örtliche Begrenzung 

institutionelle und organisationsbezogene Be-
grenzung 

keine institutionelle und organisationsbezogene Be-
grenzung 

Grad der Einflussnahme 

Vilmar, Wintersberger: di-
rekt vs. Indirekt 

Detjen: 
Intensität der 
Beteiligung (Kommunalver-
fassungen) Vilmar: Detjen: 

Hart/Schröder: 
Beteiligungslei-
ter 

  1. Fehlformen    

informelle Beteili-
gung 

2. Beteiligung 
2.1 Teilhabe 
2.2 zugewiesen 
aber informiert 

unverbindli-
che Parti- 
zipation 

vorparlamenta- 
rische Beteiligung 
(nicht informell: 
zwar außerhalb 
des Rates, aber 
rechtlich normiert 
und strukturell-in-
stitutionell veran- 
kert) 

2.3. Mitwirkung Mitwirkung 
an Entschei-
dungspro- 
zessen 

a) Informati-
onsrecht 

b) Anhörungs-
recht (insb. In-
formationsbe-
darf der Kom-
munen) Anre-
gungen und 
Beschwerden 

c) Initiativ-
recht 

      d) Aushand- 
lung (Eikel) 

verbindliche 
Partizipation 

institutionell-for-
melle (parlamen-
tarische) Beteili-
gung 

2.4. Mitbestim-
mung 

indirekt (re-
präsen- 
tativ-demo-
kratisch) 

delegiert an 
Kinder/ 
Jugendliche 

Entschei-
dungs-
rechte 

a) Mitent- 
scheiden/ 
Mitbestimmen 

delegiert an 
Erwachsene 

3. Selbstbestim-
mung 
3.1 Selbst- 
bestimmung 

direkte De-
mokratie 

 b) Selbstbe- 
stimmung und 
Selbstverwal-
tung 

Selbstverwal-
tung 

 
3.2 Selbstver-
waltung 

  

Bereiche (Phasen): Stange 
Mitwirkung bei d. Umsetzung: Engagement und Verantwortungsübernahme (Eikel) 

Tabelle 2: Basisstruktur und Quellen für die Ableitung der Systematik der Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen (Stange) 
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9. Zusammenfassung 

Der Begriff der Partizipation beschreibt wie kein anderer den Willen und die Hoffnung 
des Menschen, Entscheidungen beeinflussen zu können, die seine Lebenswelt betref-
fen – sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene. Partizipation kann demnach verstan-
den werden als verantwortliche Beteiligung der Betroffenen an der Verfügungsgewalt 
über ihre Gegenwart und Zukunft. 

Dabei ist echte Partizipation nicht als vorgegeben oder aufgezwungen vorstellbar, sie 
vollzieht sich immer freiwillig und kann als Chance zur Mitgestaltung oder Selbstge-
staltung verstanden werden. Das Recht zu partizipieren muss allerdings vorhanden 
sein (eingeräumt oder erkämpft werden). Für die „Dirigierenden“ einer Gesellschaft 
bedeutet Partizipation immer auch das Delegieren bzw. Teilen von Macht – dieses be-
griffliche Element ist in dem Wort Partizipation bereits enthalten. Dieses Teilen ist 
grundsätzlich kein „Selbstgänger“, es gestaltet sich oft schwieriger als die – selte-
nere – vollkommene Selbstbestimmung in einem autonomen Bereich. 

Als gesellschaftlicher Leitgedanke ist Partizipation nur sinnvoll als permanenter Lern-
prozess möglichst vieler Menschen; sie lässt Zukunft offen und ermöglicht die freie 
Diskussion über Zukunftsalternativen. Aktive Beteiligung der Bürger an politischen 
und gesellschaftlichen Angelegenheiten ist eine notwendige Voraussetzung zur Ver-
wirklichung eines demokratischen Gemeinwesens. Beteiligung (Partizipation) kann 
dabei als Mittel zur Einbringung und Durchsetzung von Anliegen und Interessen die-
nen, ist aber auch im Sinne einer Selbstverwirklichung der Menschen durch Beteili-
gung zu sehen. 

Bei dem Versuch, den Begriff zu systematisieren und unterschiedliche Aspekte und 
Grade von Beteiligung aufzuzeigen, gewinnt Partizipation schnell an konkreten Kon-
turen. Drei deutlich abgrenzbare Niveau-Stufen der Einflussnahme Betroffener zeigt 
die Unterteilung in 

• Fehlformen (echte Partizipation ist nicht vorhanden) 
• Beteiligung (Betroffene entscheiden mit) 
• Selbstbestimmung (Betroffene entscheiden allein). 

Fehlformen liegen vor, wenn Fremdbestimmung vorherrscht und Partizipation allen-
falls in Form von Alibi-Aktionen auftritt oder der bloßen (u. U. medienwirksamen) 
Zierde eines Machtträgers dient, ohne dass etwas Weiteres nachfolgt. Selbstbestim-
mung beschreibt das andere Extrem, nämlich wenn Betroffene ihre Angelegenheiten 
ausschließlich selbst regeln und verwalten. Dazwischen liegt der interessante Bereich 
der (ernst gemeinten) Beteiligung, der die verantwortliche Mitbestimmung und Mit-
wirkung an Entscheidungsprozessen ermöglicht und auch einen funktionierenden In-
formationsfluss voraussetzt. 

Eine weitere mögliche Unterscheidung ist die in unverbindliche Partizipation, die sich 
in Informations- und Beratungsrechten erschöpft, in verbindliche Partizipation (echte 
Einschränkung der Entscheidungsvollmacht der „Dirigierenden“) sowie in Selbstver-
waltung (Aufhebung dieser Entscheidungsvollmacht zugunsten  der Selbstorganisa-
tion Betroffener). In beiden Skalen kommt auch der Zeitfaktor zum 

Ausdruck, von kurzer, einmaliger Ad-hoc-Partizipation bis hin zur permanenten Parti-
zipation. Es wird auch deutlich, dass ernst gemeinte Beteiligung geeigneter Organisa-
tionsformen (Methoden) der Partizipation bedarf. 

Auch die Unterscheidung zwischen repräsentativ-demokratischer und direkt-demo-
kratischer Partizipation (indirekter und direkter Partizipation) ist von Bedeutung. Wäh-
rend bei direkter Partizipation der unmittelbare Einfluss der Betroffenen auf Sachent-
scheidungen selbst gewährleistet sein muss, wird diese Einflussnahme bei der indi-
rekten Partizipation von legitimierten Vertretern der Betroffenen wahrgenommen. Ein 
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weiterer Gliederungsansatz wäre die Katalogisierung in informelle, vorparlamentari-
sche und parlamentarische Beteiligung. 

Auf kommunalpolitischer Ebene ist eine Abstufung hinsichtlich der Intensität der Ein-
flussnahme bedeutsam: 

Mitwirkung an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen 

• Informationsrecht (Informationsfluss hin zum Bürger) 
• Anhörungsrecht (Informationsbedarf der Kommune) 
• Initiativrecht (die Bürger setzen etwas in Gang) 
• Aushandlungsrecht 

Mitbestimmen 

• Mitentscheiden (z. B. Stimmrecht in kommunalen Gremien oder repräsentative 
Verfahren der Kinderund Jugendgremien) 

Selbstbestimmung 

• Selbstbestimmung: Entscheidung durch die Basis (die Bürger entscheiden selber 
direkt) 

• Direkte Demokratie in Versammlungen 
• Selbstbestimmung und Selbstverwaltung in Projekten 
Bedeutsam in einer Gesamtsystematik sind auch die Bereiche (Phasen) der Beteiligung: 

• Problemdefinition und Zielbestimmung 
• Ideen- und Vorschlagsentwicklung 
• Entscheidungen 
• Mitwirkung bei der Umsetzung Engagement und Verantwortungsübernahme 
• Partizipation an den Ergebnissen 

Weitere Systematisierungen: 

Reichweiten-Differenzierung 1: thematische Begrenzung oder nicht 

Innerhalb der Kinderund Jugendbeteiligung ist die thematische Begrenzung ein häufig 
gegebenes Charakteristikum und wesentliches Merkmal des Projektansatzes. 

Reichweiten-Differenzierung 2: Zielgruppenbegrenzungen 

Öffentlichkeits- oder Popularpartizipation vs. Betroffenenpartizipation 

Im ersten Fall werden sämtliche Personen einer Kommune hinzugezogen, im zweiten 
Fall nur diejenigen, die von einem Thema besonders betroffen sind. 

Weitere Einschränkung von Rechten und Verfahren auf Teilgruppen 

Diese kann sich beziehen z. B. auf Altersgruppen, örtliche Gruppen, institutionelle 
Gruppen und auch sonstige soziale Gruppierungen. Der Sinn solcher Differenzierun-
gen ist im Allgemeinen eine besondere Förderung und Unterstützung benachteiligter 
Gruppen. 

Verallgemeinerung: ein neuer Vorschlag zur Systematisierung von Partizipation 

Das Verhältnis der dargestellten Kategorien kann zusammengeführt, verallgemeinert 
und integriert werden in einer neuen Struktur, die als Gesamtsicht eine neuartige Sys-
tematisierung von Kinderund Jugendpartizipation ermöglicht (Tabelle 1). 
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10. Anhang „Kluge Sprüche“ – Zitatensammlung zum Thema 
„Demokratie und Partizipation“ 

Partizipation/Beteiligung/Mitwirkung/Mitbestimmung 

„Partizipation bezeichnet die direkte oder indirekte Teilnahme der Bürger am politi-
schen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess.“ (Schülerduden Politik und Ge-
sellschaft 1992, S. 293) 

„Mitbestimmung: die Beteiligung von Personen und Gruppen an Entscheidungen über 
ihre eigenen Angelegenheiten.“ (Schmidt 2004, S. 455) 

„Die Forderung nach Mitbestimmung bedeutet in einer politischen Demokratie: Ihre 
Entwicklung zur sozialen Demokratie ist das Ziel (Demokratisierung).“ (Drechsler u. a. 
1995, S. 542) 

„Partizipation: Beteiligung des Bürgers an gesellschaftlichen Prozessen, und zwar so-
wohl an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen als auch an sozialen und 
speziell politischen Aktivitäten selbst. … Partizipation und Demokratisierung konver-
gieren … begrifflich als der subjektive und der objektive Ausdruck desselben Sachver-
halts einer Erweiterung demokratischer Strukturen in unserem gesellschaftlichen Le-
ben.“ (Mickel 1986, S. 339) 

„Der Begriff Mitbestimmung steht in politischen Forderungen und Programmen, in 
Massenmedien, in den Kontroversen der … Parteien und in Gesetzen für vielfältige, 
sehr unterschiedliche Mitwirkungs- und Mitentscheidungschancen und -rechte.“ 
(Drechsler u. a. 1995, S. 543) 

„Prinzipiell sind drei Grade der Partizipation bzw. Demokratisierung sachlogisch zu 
unterscheiden: 

• Teilhabe am Entscheidungsprozess der Dirigierenden (…) 
• Einschränkung der Entscheidungsvollmacht der Dirigierenden (…) 
• Aufhebung der Entscheidungsvollmacht der Dirigierenden (…).“ (Mickel 1986, S. 

340) 

„Aktive Beteiligung der Bürger an politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten 
ist eine notwendige Voraussetzung zur Verwirklichung eines demokratischen Gemein-
wesens. Beteiligung (Partizipation) ist dabei sowohl als Mittel zur Einbringung und 
Durchsetzung von Interessen wie auch als Zweck i. S. einer Selbstverwirklichung der 
Menschen durch Beteiligung zu verstehen.“ (Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge 1986, S. 1136) 

„Nur wenige Worte vermögen den Anspruch der Menschen so deutlich zu machen, 
Entscheidungen sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene, die ihre Umwelt und ihr 
Leben bestimmen, mit zu beeinflussen, in Verbindung mit ihrer Hoffnung auf Gleich-
heit und ihrer Weigerung, eine Abseitsposition oder einen untergeordneten Status zu 
akzeptieren. Effektive Partizipation setzt das Streben des Menschen nach Integrität 
und Würde voraus sowie seine Bereitschaft, die Initiative zu ergreifen. Obwohl das 
Recht zu partizipieren garantiert werden kann, können weder die Partizipation selbst 
noch die damit verbundene Pflicht und Verantwortung ‚gegeben’ oder weggegeben 
werden. Echte Partizipation vollzieht sich freiwillig.“ (Club of Rome S. 58 f.) 

„Während technologische’ Planung die ‚Betroffenen’ auf die Rolle von ‚Konsumenten’ 
der von den ‚Experten’ ausgeklügelten Einrichtungen und Angebote reduziert, ist dis-
kursive und partizipative Planung deutlich an der Aktivierung, letztlich an der Politi-
sierung der Betroffenen interessiert. Eine partizipativ angelegte Planung, etwa von 
kommunalen Infrastrukturen mit Kindern, ist somit immer auch politische Bildung in 
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ihrer elementaren Form als Lernen durch bedürfnisorientierte Aneignung der räum-
lich-materiellen Umwelt. Nicht so sehr die Feststellung der ,Bedürfnisse’ von pla-
nungsbetroffenen Personen interessiert also, sondern eben die prozessbezogene, 
handlungsorientierende und handlungsvorbereitende Klärung der Bedürfnislage ei-
ner jeweils konkreten Gruppe von Menschen, die von einem jeweils konkreten Prob-
lem in einem jeweils konkreten (räumlich-zeitlichen) Lebenszusammenhang betroffen 
ist.“ (Popp 1992) 

„Partizipation bedeutet nicht, ‚Kinder an die Macht’ zu lassen oder ‚Kindern das Kom-
mando zu geben’. Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das 
Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme 
zu finden. Kinder sind dabei nicht kreativer, demokratischer oder offener als Erwach-
sene, sie sind nur anders und bringen aus diesem Grunde andere, neue Aspekte und 
Perspektiven in die Entscheidungsprozesse hinein.“ (Schröder 1995, S. 14) 

„Zahlreiche neue Erkenntnisse aus den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften zei-
gen auf, dass Kinder und Jugendliche Kompetenzen und Fähigkeiten besitzen, die 
ihnen zu früheren Zeiten nicht zugetraut wurden. Ob es sich um umweltliches Wissen 
oder räumliche Fähigkeiten handelt, Kinder haben schon früh Kompetenzen entwi-
ckelt und können diese auch einsetzen, wenn ihnen mit geeigneten Methoden die 
Möglichkeit dazugegeben wird.“ (Schröder 1996, S. 173) 

„Kinderpolitik ist nicht nur eine Politik für Kinder, sondern auch eine Politik mit Kin-
dern und durch Kinder. Mit welchem Argument will man Kinder etwa aus der Gestal-
tung des Spielplatzes, des Schulweges oder ihres Wohnumfeldes heraushalten? Wa-
rum sollen Kinder und Jugendliche nicht hörbar gegen die Schließung eines Jugend-
zentrums protestieren? Warum sollen Kinder nicht mitreden, wenn es um den Schul-
alltag geht? Kinder sind Experten in eigener Sache, und die Gesellschaft sollte auf die-
sen Sachverstand nicht verzichten. Ich bin überzeugt, dass unsere Politik durch die 
Einbeziehung der Kinder insbesondere auf kommunaler Ebene nur besser werden 
kann.“ (Nolte 1996, S. 13) 

„Wir dürfen die 12- bis 17-Jährigen nicht wie bisher aus vielen gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen ausgrenzen, sondern wir müssen sie zur Mitgestaltung gewinnen. Wir 
können von ihnen nicht erwarten, dass sie sich von heute auf morgen an wichtigen 
Entscheidungen beteiligen. Hierzu müssen sie vorher spüren, dass ihre Partizipation 
erwünscht und erwartet ist. Es muss in Schulen, Familien und Ausbildungsplätzen so 
etwas wie eine ‚Partizipationskultur’ entstehen, mit der Selbstverständlichkeit, dass 
alle Beteiligten sich bei wesentlichen Fragen miteinander abstimmen und aufeinander 
hören.“ (Hurrelmann 1994) 

„Im Sinne eines offenen Experiments geht es zuallererst darum, verschiedene Partizi-
pationsmuster nebeneinander bestehen zu lassen und allenfalls Prioritäten anzuge-
ben. Z. B. sollte der direkten Partizipation der Kinder – wo immer möglich – der Vorzug 
vor indirekten Verfahren gegeben werden. Bei indirekten Verfahren sollte die Delega-
tion an Kinder vor der Delegation an Erwachsene stehen.“ (Wintersberger 1995, S. 38) 

„Machbar ist alles, aber man darf es nicht immer den Führern überlassen.“ (John 
Lennon, brit. Musiker, 1940 – 1980) 

„Wo der eigene Anteil sich verliert, verliert sich auch das Gedächtnis.“ (Johann Wolf-
gang von Goethe, dt. Dichter, 1749 – 1832) 

„Man muss die Leute an ihren Einfluss glauben lassen – Hauptsache ist, dass sie kei-
nen haben.“ (Ludwig Thoma, dt. Schriftsteller) 

„Das Große kommt nicht allein durch Impuls zustande, sondern ist eine Aneinander-
kettung kleiner Dinge, die zu einem Ganzen vereint worden sind.“ (Vincent van Gogh, 
niederländischer Maler, 1853 – 1890) 
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„Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe, dt. Dichter, 1749 – 1832, Maximen und Reflexionen) 

„Der Wahn aller Regierenden, vom Minister bis zum Pedell herab, ist, dass das Regie-
ren ein großes Geheimnis sei, welches dem Volke zu seinem Besten verschwiegen 
werden müsse.“ (Ludwig Börne, dt. Schriftsteller, Maximen) 

Demokratie/Volksherrschaft/demokratischer Prozess/demokratische Entscheidun-
gen 

„Demokratie bedeutete im Altertum die direkte Teilnahme an politischen Beratungen 
und Beschlussfassungen im Stadtstaat (polis) durch das Volk, im Gegensatz zur Oli-
garchie (Herrschaft weniger) und Monarchie (Herrschaft eines Einzelnen).“ (Schü-
lerduden Politik und Gesellschaft 1992, S. 80) 

„Demokratie – Oberbegriff für eine Vielzahl politischer Ordnungen, die sich durch eine 
Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk auszeichnen …, also letztlich 
unter Berufung auf das Interesse des Volkes oder seiner Mehrheit ausgeübt wird.“ 
(Schmidt 2004, S. 147) 

„Politik ist nicht auf ‚Staatspolitik’ zu begrenzen. … Demokratie muss deshalb als po-
litisches Grundprinzip ein allgemeines Strukturmerkmal der Gesellschaft sein.“ (Mi-
ckel 1986, S. 78) 

„Offene, direkte und kontinuierliche Informations- und Mitwirkungspolitik kann zwar 
die Zahl der Konflikte und Akteure erhöhen, die gleichzeitig in das Verfahren einzu-
betten sind … Grundsätzlich zeigt sich, dass Konflikte in frühen Phasen der Planung 
leichter auszugleichen sind, ihre gleichzeitige Regelung mehr Ausgleichschancen er-
öffnet und spätere Vollzugswiderstände eher vermieden werden.“ (Linder/Vatter 
1996, S. 184) 

„Wir sind ein Volk, und einig wollen wir handeln.“ (Friedrich von Schiller, dt. Dichter, 
Wilhelm Tell) 

„Volkes Stimme – Gottes Stimme.“ (Seneca, griechischer Philosoph) 

„Das Wasser und das Volk kann man nicht zurückhalten.“ (Toskanisches Sprichwort) 

„Demokratie ist Diskussion.“ (Thomas Garrigue Masaryk) 

„Fast alle Rechte beruhen auf Rechtsbrüchen, besonders in der Politik.“ (Ernst J.  Häh-
nel) 

„Wir brauchen keinen Wetter-Mann, wir wissen selbst, woher die Winde wehen.“ (Bob 
Dylan, US-amerik. Musiker) 

„Noch keinem Volk, das sich zu ehren wusste, drang man den Herrscher wider Willen 
auf.“ (Friedrich von Schiller, dt. Dichter, Demetrius) 

„Die Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert wer-
den, als wir es verdienen.“ (George Bernard Shaw, irischer Dichter) 

Direkte Demokratie 

„Eine Demokratie, in der die Kompetenz zu verbindlichen politischen Entscheidungen 
letztlich der Gesamtheit der abstimmungsberechtigten Bürger zusteht.“ (Schmidt 
2004, S. 168) 

„Die direkte Demokratie galt wegen der Voraussetzung der unmittelbaren Teilhabe an 
den Staatsgeschäften lange Zeit als eine nur in kleinen politischen Einheiten (z. B. 
Schweizer Landgemeinden) mögliche Regierungsform. Erst im 19. Jahrhundert wurde 
Direkte Demokratie auch in Großstaaten mit einer Millionenbevölkerung durch ihre 
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Verbindung mit dem Repräsentativsystem möglich.“ (Schülerduden Politik und Ge-
sellschaft Mannheim 1992, S. 80) 

„Bürgerentscheid: Institution und Vorgang der verbindlichen Entscheidung über eine 
öffentliche Angelegenheit durch Abstimmung der Bürger.“ (Schmidt 2004, S. 126) 

Repräsentative Demokratie 

„In der repräsentativen oder mittelbaren Demokratie beratschlagt und entscheidet 
das Volk nicht mehr selbst, sondern es wählt lediglich seine Repräsentanten, die an-
stelle der Wähler Beschlüsse fassen.“ (Schülerduden Politik und Gesellschaft 1992, 
S. 80) 

„Repräsentativprinzip (und Parteiendemokratie) können zur Entfremdung zwischen 
den Wählern und ihren Abgeordneten sowie der Regierung führen. Aus diesem Grunde 
wird die repräsentative Demokratie vielfach durch plebiszitäre Elemente ergänzt, d. h. 
bestimmte Fragen werden zur Volksabstimmung (Plebiszit) gestellt.“ (Schülerduden 
Politik und Gesellschaft 1992, S. 80) 

Basisdemokratie 

„Bezeichnung für ein politisches Strukturprinzip; politische Fragen sollen nach aus-
giebiger Diskussion von allen Mitgliedern einer Gruppierung (Partei, Bürgerinitiative, 
Hausund Betriebsgemeinschaft), d. h. an der Basis entschieden werden.“ (Schülerdu-
den Politik und Gesellschaft 1992, S. 41) 

„Institutionen und Vorgang der direktdemokratischen politischen Beteiligung an der 
Willensbildung und Entscheidungsfindung.“ (Schmidt 2004, S. 70) 

Parlamentarismus 

„Politisches Organisationsmodell, in dem ein Parlament am politischen Kräftespiel 
beteiligt ist und ein Gegengewicht zur Regierung bildet. Ein Parlament ist eine Ver-
sammlung von in der Regel gewählten Vertretern (Repräsentanten)“. (Drechsler u. a. 
1995, S. 609) 

„Parlamentarismus bezeichnet einerseits das parlamentarische Geschehen, den par-
lamentarischen Betrieb überhaupt, andererseits die Stellung des Parlaments als zent-
rales Beschlussfassungsorgan (Legislative) … Allgemein gesprochen dient der Parla-
mentarismus der politischen Willensbildung (Gesetzgebung) und der Kontrolle ande-
rer staatlicher Organe durch eine Volksvertretung.“ (Schülerduden Politik und Gesell-
schaft 1992, S. 290) 

„Oberbegriff für Theorie und Praxis der Interessenvermittlung zwischen Bürgern und 
Regierung …“ (Schmidt 2004, S. 512) 

Zivilgesellschaft 

„Das auf gesellschaftliche Selbstorganisation, Interessenfindung, Interessenartikula-
tion und gemeinwohlorientierte Mitwirkung zielende und in den Bereichen zwischen 
Staat, Markt und Familie verankerte Netzwerk von Initiativen, Zirkeln, Vereinen, Orga-
nisationen und Arenen.“ (Schmidt 2004, S. 817) 

Kommunitarismus 

„Sammelbegriff für eine Reihe disparater Ansätze, deren Bindeglied in der Annahme 
eines gemeinschaftlichen, von allen Bürgern geteilten Wertehorizonts besteht.“ 
(Hanno Drechsler u. a. 1995, S. 470) 

Sammelbegriff für gesellschaftstheoretische und moralphilosophische Positionen in 
der politisch-philosophischen Debatte um die gerechte Ordnung einer Gesellschaft, 
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die „das Gewicht kleiner gewachsener Gemeinschaften (…), ihre kulturellen Beson-
derheiten und deren Wert für die Ausbildung von Moral, für die Integrität der Personen 
und für ihr Wir-Gefühl betonen (O. Höffe).“ (Schmidt 2004, S. 367) 

Selbstbestimmung 

„Selbstbestimmung bedeutet, sich selbst die Regeln (Gesetze) seines Handelns zu 
setzen. … Die damit verknüpfte Forderung steht in einem engen Zusammenhang mit 
der Idee der Demokratie, verstanden als Unabhängigkeit eines Volkes … wie  auch als 
Unabhängigkeit im innerstaatlichen Bereich eines Volkes (Volkssouveränität).“ 
(Schülerduden Politik und Gesellschaft 1992, S. 346) 

„Selbstbestimmungsrecht: das Recht des Einzelnen und gesellschaftlicher Gruppie-
rungen auf eigenverantwortliche Gestaltung der eigenen Angelegenheiten.“ (Schmidt 
2004, S. 634) 

Selbstverwaltung 

„Erledigung öffentlicher Aufgaben nicht durch staatliche Behörden, sondern durch die 
Betroffenen selbst.“ (Schülerduden Politik und Gesellschaft 1992, S. 348) 

„Selbstverwaltung besteht heute in kommunalen, akademischen, sozialen, wirt-
schaftlichen oder berufsständischen Bereichen. Zu den Einrichtungen der Selbstver-
waltung werden die Gemeinden und Kreise ebenso gerechnet wie die Universitäten, 
die Sozialversicherungsträger, die Rundfunkanstalten, die Wasser- und Bodenver-
bände oder die Wirtschaftskammern. … Im Mittelpunkt des politischen Systems steht 
die kommunale Selbstverwaltung, also die Selbstverwaltung von Gemeinden und 
Kreisen.“ (Drechsler u. a. 1995, S. 726) 

Manipulation 

„Beeinflussung von etwas, insbesondere Lenkung der Meinungsbildung und der poli-
tischen Entscheidungen durch Techniken, die es dem Manipulierten nicht bewusst 
werden lassen, dass er eine gelenkte Meinung vertritt oder Entscheidung trifft.“ 
(Schülerduden Politik und Gesellschaft 1992, S. 245) 

„Manipulation (lat. Handgriff, Handhabung, Geschäftskniffe): Techniken der psycho-
logischen Beeinflussung, um ein gewünschtes Verhalten bestimmter Menschengrup-
pen herbeizuführen. … Eine wirksame Manipulation zeichnet sich dadurch aus, dass 
der Einzelne glaubt, eine freie Entscheidung seines Handelns aufgrund eigenen Ur-
teils zu treffen. … Da Manipulation ihrem Wesen nach psychologische Fremdbestim-
mung ist, steht sie in äußerstem Widerspruch zum Ziel des mündigen Menschen und 
Staatsbürgers  in einer freien demokratischen Gesellschaft.“ (Drechsler  u. a. 1995, S. 
522 f.) 

Symbolische Politik 

„Politikwissenschaftlicher Fachbegriff für Vorgang oder Ergebnis einer Politik (…), die 
sich vorrangig politischer Bilder oder Abbilder bedient. Symbolische Politik ist inso-
weit Politik mit Zeichen oder Politik der Zeichen.“ (Schmidt 2004, S. 706) 

„Symbolische Politik ersetzt in der modernen Informationsgesellschaft immer häufi-
ger reales politisches Entscheidungshandeln durch medial vermittelte Scheinpolitik. 
So wird Politik für eine kleine Gruppe zur Interessendurchsetzung, für die Mehrheit 
der Bevölkerung dagegen zum ‚Zuschauersport’, der sich an der ‚Parade abstrakter 
Symbole’ erfreut, wie der amerikanische Sozialwissenschaftler Edelman formuliert 
hat.“ (Drechsler u. a. 1995, S. 804) 

Partnerschaft 

„Partnerschaft bezeichnet ein soziales Prinzip, das – trotz sozialer Ungleichheiten 
(Herkunft, Einkommen, Macht) und Verschiedenheiten – die Individuen …, Gruppen 
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oder Organisationen, auch Staaten zu vertrauensvoller Zusammenarbeit anhält. Trotz 
unterschiedlicher Interessen unterwerfen sich die Partner gemeinsamen Spielregeln 
zur Regelung eventueller Konflikte.“ (Schülerduden Politik und Gesellschaft 1992, S. 
294) 

„Eine Form der Zusammenarbeit (Kooperation), bei der die Partner trotz gegenteiliger 
Interessen an der Lösung von gemeinsamen Aufgaben zusammenwirken; sie halten 
dabei Spielregeln, d. h. geregelte  Formen der Auseinandersetzungen, ein.“ (Drechsler 
u. a. 1995, S. 619) 

Bürgergesellschaft 

„Ohne den Ausbau und die Stärkung politischer Freiheit und ihrer Sozialform, der Bür-
gergesellschaft, läuft in Zukunft gar nichts. Dazu ist es zunächst wichtig zu  erkennen: 
Wertewandel und Demokratieakzeptanz gehen Hand in Hand. Zwischen den Selbst-
entfaltungswerten und dem Ideal der Demokratie besteht eine innere Verwandtschaft. 
Viele Befunde, welche Wertewandelforschung erbracht hat – z. B. Spontaneität und 
Freiwilligkeit des politischen Engagements, Selbstorganisation, Abwehr von Formalis-
men und Hierarchie, Widerborstigkeit, Kurzfristigkeit, auch der Vorbehalt, sich nur 
dort einzusetzen, wo man Subjekt des Handelns bleibt – kollidieren zwar mit dem Par-
teiapparat, machen aber durchaus Sinn in Formen und Foren der Bürgergesellschaft.“ 
(Beck 1997, S. I7 f.) 

Machtdelegation/Machtkontrolle 

„Einerseits beruht politische Herrschaft dem Anspruch nach nur auf der Grundlage der 
Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger, andererseits sind gesellschaftliche Macht 
und die Mittel des Machterwerbs (…) ungleich auf die gesellschaftlichen Gruppen ver-
teilt.“ (Mickel 1986, S. 501) 

„Um Machtmissbrauch zu verhindern, sind Machtwechsel, Gewaltenteilung und Legi-
timation der Macht, überhaupt Machtbeschränkung und Machtkontrolle für die demo-
kratische Gesellschaft der Gegenwart charakteristisch.“ (Schülerduden Politik und 
Gesellschaft 1992, S. 244) 

„Die Weiterentwicklung von demokratischem Bewusstsein: Sie ist eine Grundvoraus-
setzung, die ... politische Bildung in der Ausbildung notwendig macht, aber nicht al-
lein von ihr geleistet werden kann. Eine D(emokratie) existiert nicht ohne Demokraten. 
Die Auffassung einiger Theoretiker einer ‚demokratischen Elitenherrschaft …, die da-
von ausgehen, dass eine weitgehend unpolitische und apathische Wählerschaft, die 
die Politik an konkurrierende (Partei-)Eliten delegiert, Garant stabiler D(emokratie) 
sei, ist deshalb falsch und gefährlich.“ (Alemann 1986, S. 75 ff.) 

„Der Weise kann des Mächtigen Gunst entbehren, doch nicht der Mächtige des Wei-
sen Lehren.“ (F. von Bodenstedt) 

„Die Macht kann nicht milde genug aussehen.“ (Jean Paul) 

„Macht geht vor Recht.“ (Graf Schwerin) 

Gesetz 

„Verbindliche Norm, die im Staat die Rechte und Pflichten der Bürger und der Staats-
gewalt regelt. …Gesetze dürfen nicht willkürlich auf bestimmte Personengruppen be-
zogen sein (Ausnahmegesetze). Jedes Gesetz ist dem Gleichheitsgrundsatz unterwor-
fen.“ (Drechsler u. a. 1995, S. 342) 

„Das Gesetz ist lückenhaft, das Recht ist lückenlos.“ (J. Unger) 

„Wo kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht.“ (Bibelwort) 

„Not, Person und Zeit machen die Gesetze eng und weit.“ (Deutsches Sprichwort) 
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Satzung 

„Satzung (Statut) ist eine durch schriftliche Niederlegung fixierte Rechtsvorschrift.“ 
Schülerduden Politik und Gesellschaft 1992, S. 336) 

„Oberbegriff für eine schriftlich niedergelegte Grundordnung eines rechtlichen Zu-
sammenschlusses.“ (Schmidt 2004, S. 627) 

„Neue Satzung vertreibt altes Recht.“ (Deutsche Redensart) 
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Wer ist die Initiativgruppe Kinder- und 
Jugendbeteiligung Rostock?

Amt für Finanzen und Planung – Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienkoordinatorin Andrea Wehmer
Fachkraft Jugendschutz Monique Bech, Fachberatung
Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Yvonne Treder

Evangelische Akademie der Nordkirche
Büroleitung / Jugendbildungsreferentin Claudia Carla
Jugendbildungsreferentin Juliane Dieckmann

Rostocker Stadtjugendring e.V.
Jugendkoordinatorin Katrin Schankin
Kinder- u. Jugendbeteiligungsmoderatorin Hedi Keller

Kooperationspartnerin
Bunt statt braun e.V. | Koordinierungs- und Fachstelle der
Lokalen Partnerschaft für Demokratie Leben! HRO,
Verantwortliche:r für das Jugendforum

Gäste
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Bevölkerungsanteil 0 - 25-jährige in Rostock

Kinder und 

Jugendliche 0-25 

Jahre

23%

Rest

77%

…leider ohne die Daten der 26-
und 27-jährigen!
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Ziele und Effekte von Kinder- und Jugendbeteiligung

Stärkung der Gemeinschaft

Einsatz für gemeinsame Interessen

Verantwortungsübernahme

Erhöhung der Akzeptanz kommunalpolitischer Entscheidungen 

Verbesserung von Qualität und Effizienz kommunaler Planungen/Entscheidungen

Innovationspotenzial nutzen

Erfahren von Wertschätzung und Selbstwirksamkeit

Identifikation mit dem Ort – Wir-Gefühl entsteht

Verbesserung der Lebensqualität

Demokratie im Alltag erleben

Aufhalten von Abwanderung und Stärkung der „Zurückkehrmotivation”
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Gesetze zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen – International 

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen
Besondere Mitbestimmungsrechte für junge Menschen (0-18 Jahre)

Art. 12 Berücksichtigung der Meinung des Kindes
Art. 13 Recht auf freie Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen
Art. 31 Recht auf Freizeit und Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben

EU-Charta der der Grundrechte
Recht auf Beteiligung = eines der 10 wichtigsten Kinderrechte

5



Exkurs: Die Bedeutung von Art. 12

6

General Comment Nr.12 - CRC/C/GC/12 (2009)
„The right of the child to be heard“

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, 
und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seines Alters und 
seiner Reife.

Kind muss hier keine(!) Fähigkeiten vor- oder nachweisen und es gibt ausdrücklich 
keine Altersbegrenzung (Ziffer 20)

„alle Angelegenheiten, die das Kind berühren”, gilt es breit auszulegen
insbesondere bei gesellschaftlichen Prozessen (Ziffer 27)

„Alter” darf nicht das „Gewicht” der Meinung des Kindes bestimmen
Es gilt immer(!) den Einzelfall sorgfältig zu prüfen (Ziffer 29)



Gesetze zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen – National 

Bund (1992 UN-KRK von BRD ratifiziert u. in Kraft getreten)
Absicherung der Kinderrechte durch Grundrechte, aber keine spezielle Erwähnung

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII):

§ 1 Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien 
§ 5 Wunsch- und Wahlrecht
§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
 Kinder und Jugendliche müssen angehört und ihre Interessen und Vorschläge 

berücksichtigt werden

Baugesetzbuch (BauGB):
1. Teil Bauleitplanung
§ 1 Berücksichtigung von Sozial-, Kultur- und Wohnbedürfnissen
§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit
 Kinder und Jugendliche sind als Teil der Öffentlichkeit frühzeitig über Planungen zu 

Bauvorhaben zu informieren. Sie müssen die Möglichkeit haben, sich zu baulichen Plänen 
zu äußern und Stellung zu nehmen. 7



Gesetze zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen – Land M-V 

M-V

Landesverfassung: „M-V fördert die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der 
Gesellschaft“

Kindertagesförderungsgesetz (KiföG): „Kinder sind […] bei allen sie betreffenden 
Angelegenheiten  […] zu beteiligen.“ 

…ab demnächst…. Jugendmitwirkungsgesetz…? 
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Exkurs: Erstes Gesetz zur Änderung der 
Kommunalverfassung Brandenburg, in Kraft getreten 2018

9

1. Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden 
Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte.

2. Die Hauptsatzung bestimmt, welche Formen zur eigenständigen Mitwirkung von Kindern 
und Jugendlichen in der Gemeinde geschaffen werden. Kinder und Jugendliche sind an der 
Entwicklung der Formen angemessen zu beteiligen.

3. Die Gemeindevertretung kann einen Beauftragten für Angelegenheiten von Kindern und 
Jugendlichen benennen. Für den Beauftragten gilt §18 Absatz 3 entsprechend.

4. Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, soll die Gemeinde in geeigneter Weise vermerken, wie sie die 
Beteiligung nach Absatz 1 durchgeführt hat.



Regelungen zur Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen – Kommune Rostock

Leitlinien zur Stadtentwicklung – Rostock 2025:
„Kinder und Jugendliche sollen Rostock mitgestalten. Selbstbestimmt, in selbst organisierten 

Jugendinitiativen, in Beteiligungsprojekten oder auch mit neuen Formen der politischen 
Teilhabe.“(https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Leitlinien_Langfassung_2025.pdf)

Bürgerbeteiligungsleitfaden
Der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung hat in einem langen Prozess den Leitfaden zur 
Bürgerbeteiligung erstellt: „Die Bürger*innen dieser Stadt sollen mitbestimmen und 
Mitspracherecht haben. Dafür stellt die Stadt zwei Menschen an. Diese sollen unter anderem die 
Aufgabe haben, Einwohner*innen und insbesondere Jugendliche für Beteiligungsverfahren zu 
vernetzen und zu aktivieren.“ (www.leitfaden-rostock.de/sites/default/files/downloads/anlage_1_-_leitfaden_buergerbeteiligung.pdf)

2011 Beschluss der Bürgerschaft zu einem Jugendbeirat in Rostock 
(https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Leitlinien_Langfassung_2025.pdf)

Leitlinien zur Stadtentwicklung - Rostock 2000 orientieren sich am Rahmenplan „Jugend hat 
Vorfahrt“ (1994): „…Rostock tut alles, um der heranwachsenden Generation eine 
Zukunftsperspektive zu bieten und Verantwortung zu übernehmen.“ ://rathaus.rostock.de/media/4984/leitlinien_2000.pdf 10

https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Leitlinien_Langfassung_2025.pdf
http://www.leitfaden-rostock.de/sites/default/files/downloads/anlage_1_-_leitfaden_buergerbeteiligung.pdf
https://rathaus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Leitlinien_Langfassung_2025.pdf
https://rathaus.rostock.de/media/4984/leitlinien_2000.pdf


Kinder- und Jugendcheck

In Rostock:
„Prüfverfahren kinderfreundliche Stadt“

Prüfbausteine für gesamte Veraltung, um Interessen von Kindern im 
Verwaltungshandeln zu berücksichtigen
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Dimensionen der Kinder- und Jugendbeteiligung 
in der Kommune

Kinder- und Jugendbeteiligung ist vielfältig und eine 
gesellschaftliche Querschnittsaufgabe!

 Mitbestimmung in der Familie (auch HZE, WGs…)
 Bildungseinrichtungen (Schule, Kita, Hort, Uni…)
 Freizeit & Jugendhilfe (Vereine, OKJA…)
 Selbstverwirklichung (eigenständige Projekte / Vorhaben…)
 Verwaltungshandeln (ressortübergreifend)
 Kommunalpolitik - jugendpolit. Mitbestimmung
 digitale Jugendbeteiligung
 …

Dabei variieren Formen, Orte, Methoden, Intensität, Motivation…
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www.youtube.com/watch?v=Yfp

AAjD-zSY&t=165s
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Kinder- und Jugendbeteiligung
…vor Ort / in der Fläche

#reclaimrostock

http://www.youtube.com/watch?v=YfpAAjD-zSY&t=165s


Kinder- und Jugendbeteiligung
…vor Ort / in der Praxis

16

Planspiel Kommunalwahlen 
Hundertwassergesamtschule, Klasse 8

„Jugend gibt mit“ – Schüler*innen packen Koffer 
mit Erwartungen für Kandidierende

Workshops Schüler:innenmitwirkung

Regenbogenbank



Team Wuff – Hundepark für Toitenwinkel – Jugendinitiative, gemeinsam mit 
Stadtteilmanager im Bürgerbeteiligungsentscheid

Jugendräte in Einrichtungen der Jugendhilfe

Kinderstadt Rostock (RFZ) 
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Kinder- und Jugendbeteiligung
…in der Verwaltung

• Spielplatzplanungen

• Lindenpark 2022-2025

• Warnemünde  Spielplatz Arankawiese

• Zukunfts-Werkstatt „Jugend plant Rostock“ 

am Beispiel Warnowquartier Rostock auf der 

BUGA 2025 (Stadtplanungsamt)

• Städtebaulicher Rahmenplan KTV

• Kinder- und Jugendbegehungen

• Kinder- und Jugendfragestunde im 

Jugendhilfeausschuss

• Kinderversammlungen in einzelnen Stadtteilen

• Kinderortsbeiräte in einzelnen Stadtteilen

• „Trialog Stadthafen“ seit 

2021
1. DER STADTHAFEN IST EIN MULTICODALER UND ROBUST GESTALTETER RAUM, DER VON ALLEN 

GRUPPEN AUCH MIT TEMPORÄREN ANGEBOTEN GENUTZT UND ANGEEIGNET WERDEN SOLL.
2. ANGEBOTE, DIE AM STADTHAFEN ZUR 

FREIEN VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, 
SOLLEN MÖGLICHST LANGFRISTIG UND ZUR 
NACHHALTIGEN NUTZUNG GEBAUT WERDEN.

3. KEINE PRIVATISIERUNGEN AM STADTHAFEN! 

INFRASTRUKTUR FÜR ALLE!

4. DIE GESTALTUNG AM STADTHAFEN MUSS 

DEM BESONDEREN ORT UND DEM ERBE DES 

STADTHAFENS GERECHT WERDEN. 

SIE IST DIE VISITENKARTE UNSERER STADT!

5. EINE WIEDERKEHRENDE UND GENERATIONSÜBERGREIFENDE ÜBERPRÜFUNG DES STADTHAFENS. 6. DER STADTHAFEN ALS PILOT FÜR BETEILI-
GUNGSRÄUME.

7. KLARE POSITIONIERUNG DER STADT: 

EINLADUNG AN ALLE, DEN STADTHAFEN ZU 

NUTZEN UND ZU GESTALTEN. 

DIES BEINHALTET EINE TRANSPARENTE UND 

PARTIZIPATIVE BERÜCKSICHTIGUNG ALLER 
GRUPPEN UND DABEI INSBESONDERE DIE 

STADTBEVÖLKERUNG UND DEREN 
BEDÜRFNISSE.

8. WISSENSBASIERTES KOMMUNIKATIONS-

MANAGEMENT: INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT FACHLEUTEN, TRANSPARENTE 

ENTSCHEIDUNGSPROZESSE, KLARE UND ZIEL-

GERICHTETE INFORMATIONSWEITERGABE NACH

AUß EN. 

9. SOZI0KULTURELLE RÄUME GESAMTSTÄDTISCH DENKEN: ANGEBOTE SCHAFFEN, AUSTAUSCH 
AUF AUGENHÖHE, ZUGESTÄNDNIS AN DIVERSITÄT VON GRUPPEN. 

10. WIR WOLLEN: AMTS- UND BEHÖRDEN-
ÜBERGREIFEND ZUSAMMENARBEITEN!

11. WAS WIR WOLLEN: AUFBRECHEN VON 

VERWALTUNGSINTERNEM/ ZUSTÄNDIGKEITS-
BEZOGENEM DENKEN, BESSERE VERNETZUNG,

BESSERE AMTSÜBERGREIFENDE ABSTIMMUNG.  

12. WIE WOLLEN WIR DAS ERREICHEN: DURCH EINE WIEDERKEHRENDE UND ZUSAMMENGE-

STELLTE ARBEITSGRUPPE (BEISPIEL: KOORDINIERUNGSSTELLE STADTHAFEN). 

VERANTWORTLICHE AUS DEN EINZELNEN ÄMTERN MÜSSEN KLAR BENANNT WERDEN. 
BUDGETS GEMEINSAM DENKEN, UM EFFEKTIVER ZU HANDELN. 
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GRUPPEN AUCH MIT TEMPORÄREN ANGEBOTEN GENUTZT UND ANGEEIGNET WERDEN SOLL. FREIEN VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, 
SOLLEN MÖGLICHST LANGFRISTIG UND ZUR 

INFRASTRUKTUR FÜR ALLE!

5. EINE WIEDERKEHRENDE UND GENERATIONSÜBERGREIFENDE ÜBERPRÜFUNG DES STADTHAFENS. 6. DER STADTHAFEN ALS PILOT FÜR BETEILI-
GUNGSRÄUME.

PARTIZIPATIVE BERÜCKSICHTIGUNG ALLER 

STADTBEVÖLKERUNG UND DEREN 
BEDÜRFNISSE.

MANAGEMENT: INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMEN-

AUß EN. 

9. SOZI0KULTURELLE RÄUME GESAMTSTÄDTISCH DENKEN: ANGEBOTE SCHAFFEN, AUSTAUSCH 
AUF AUGENHÖHE, ZUGESTÄNDNIS AN DIVERSITÄT VON GRUPPEN. 

10. WIR WOLLEN: AMTS- UND BEHÖRDEN-
ÜBERGREIFEND ZUSAMMENARBEITEN! VERWALTUNGSINTERNEM/ ZUSTÄNDIGKEITS-

BESSERE AMTSÜBERGREIFENDE ABSTIMMUNG.  
VERANTWORTLICHE AUS DEN EINZELNEN ÄMTERN MÜSSEN KLAR BENANNT WERDEN. 

https://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?id=328427









http://www.ljrmv.de/digital
http://www.mvmituns.de/
http://www.beteiligungsblog.de/
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